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Neuntes Buch.

t





at die Geschichte von den letzten fünfzehn Jahren
den treuen Bearbeiter ermüdet, der in den Ereignissen
des immer dauernden innerlichen Kriegs schwere Auf-
tritte darstellen mußte, die seinem Herzen oft wehe
thaten so durste er sich erholen, und, wie er wirklich
gethan, von der schweren Arbeit ruhen. Aber auch
die Fortsetzung der Geschichte ist wahre Erholung:
die Gegenstände sind nicht mehr so gedrängt, so schwer
dem Herzen, und am Ende leichter Gelingen.

(i4Zo.) Da die drey Städte, an der Limmath
und der Reuß gelegen, Baden, Mellingen und Brem-
garten, die, als eine Brustwehr gegen das größere Aar-
gau, die Angriffe wiederholt abgeschlagen, noch keinen
sichern Bestand und Erörterung ihrer Freyheiten hat-
ten, begehrten sie von den regierenden Ständen eine

nähere Bestimmung und Versicherung darüber; und
auch den Ständen war es nicht unangenehm, die Rechte
aus einander zu setzen, und noch verschiedene Winke
zu geben, die Einem Stand wenigstens nicht so lieb-
lich waren. Desnahen entstand eine Urkunde, die sie
den drey Städten gleich gaben. Da die erste Erwcr-
bung derselben, nach dem Willen des Kaisers und der
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Kirchenversammlung zu Constanz erfolgt, die mit allen

Umständen angeführt wird, verheißt man den drey

Städten, daß sie Reichs - Städte seyn und bleiben

sollten, doch mit dem Vorbehalt der Rechten, die

Oestreich über sie besessen, welche den Ständen zu--

kommen sollten. Dagegen versprachen die Regierenden

ihnen Schuh und Schirm gegen Alle, welche sie von
dem Reich drängen wollten, und Beybehaltung ihrer
Freyheiten. Man erlaubt ihnen, ihre Obrigkeit selbst

zu setzen; man trägt ihnen auf, beym allfälligen Zwist
unter den mitregierenden Ständen still zu seyn und

Keinem zu helfen, sie würden denn von Allen aufge-

fodert. Man verheißt ihnen, sie nicht zu verkaufen;
hingegen sollten sie kein Bürgerrecht und Bündniß
machen ohne Willen der Stände; Ihnen sollten sie

schwören so oft sie es erfordern. Geben Montag
nach St. Jakob. Diese Urkunde war eigentlich das,
was gerade nach der Einnahme der Städte hätte ge-

schehen sollen: Eine Bestimmung ihrer Rechte und

ihrer Pflichten. Da sie aber in dem letzten Kriege
der gegenseitigen Gewalt ausgesetzt waren, so wünsch-

ten sie um so mehr, ihrer Lage versichert zu seyn.

(i4Zi.) Nun hebet sich in dem östlichen Theil
der Schweiz mit einmal ein Zusammenfluß verschiede-

ner Verbindungen an, da eine die andere augenschein-

lieh nach sich zog. Die erste ward mit der Stift St.
Gallen errichtet. Diese, die schon lange ohne weltli-
chen Schutz bestanden, hatte, aus Nachahmung hö-

herer Stifter, die ihre Advokaten hakten, einen ähn-

lichen Schutz gesucht, oder von ihren Nachbarn im
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Gebirge, die im Anfange dieses Jahrhunderts mit
starken Nerven langen Krieg geführt, mehrere Hülfe
verlangt; danahen federte und erhielt diese Stift ein

Bürgerrecht mit zwey angesehenen Städten, Zürich
und Luzern, und zwey tapfern Ländern, den einzigen,
so einst den Appenzellern mit Kraft zugezogen waren,
um dieselben fürhin für sich zu gewinnen. Die Ein-
leitung der Urkunde gedenkt der vielen Rathschläge,
so die Stift gepflogen, einen weltlichen Schirm anzu-
nehmen, und denselben bey diesen Ständen zu suchen,
die sich der Priesterschaft immer gütig erzeiget; und
wie sie sich entschlossen, inner dem Kreis zwischen zwey
Seen, dem Boden-See und dem Zürich See, ein

Bürgerrecht mit den vier Ständen einzugehen.

1. Schwören alle Angehörigen der Stift, dieses

Bürgerrecht ewig zu halten. Und dieser Eid soll wie-
Verholt beschworen werden, so oft ein neuer Abt er-

wählt wird.
«. Wird der Gehorsam alles Volks, so der Stift

gehört, den Eidgenossen versichert, in allen Nöthen,
in dem vorbemeldten Kreis.

I. Zu dem Ende sollen alle Städte, Schlösser u,
s. w., so der Stift gehören, den Ständen offne Häu-
ser seyn, mit den gewohnten Bedingen zu jedem Ge-
brauch, ohne der Stift Schaden.

4. Wenn die Stift Gesandte von den Ständen
verlangt, sollen dieselben in der Stift Kosten, doch nicht
weiter als inner dem Kreis, gegeben werden.

5. Die Stift soll bey ihren Rechten und Herrlich-
keir verbleiben; dafür sorgen die Stände, wie für an-
dre ihrer Bürger.
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6. Die Stift behaltet sich den Papst und das heil.
Reich vor, und was die Geistlichkeit berührt; doch soll

das Bürgerrecht ewig währen. Gegeben zu Pfaffikon
am Zürich-See, den Tag nach Assumtionis.

Dieser Vertrag, welcher der Stift Hülfe und

Schirm, und thätliches Benehmen, zwar in einem

ausgemachten Bezirke, verheißet, aber auch Sorgen
und Beschwerden auflegt, läßt die Angehörigen den

Ständen huldigen und macht sie gehorsam in allen

Nöthen derselben; öffnet Städte und Schlösser zum
Gebrauch, und scheint gegenseitig vortheilhaft zu seyn.

Aber die Uebung nachher verminderte Vieles zum
Nachtheil der Stände; hingegen bahnte sie der Stift
nach und nach den Zutritt zu den Tagen der Eidge-
nossenschaft an. Aber so viel Widriges erfolgte dar-

aus für beyde Theile, daß der gute Abt Caspar,
der diesen Vertrag eingeleitet, beynahe auch deswe-

gen die Art von Entsetzung verdiente, die auf ihn fiel.

(1452.) Wie wenn Appenzell schon zum Voraus
gefühlt hätte, daß ihm das neue Bürgerrecht, so die

Stift St. Gallen mit den vier Ständen errichtet,
noch vor dem Schluß dieses Jahrhunderts nachtheilig
seyn würde, rnhete dieses Land nicht, bis es das vor
41 Jahren gemachte bloße Bürger- und Landrecht

aufheben konnte, und auf seine angelegene Bitte vol-
lends zu ewigem Eidgenossen aufgenommen wurde,
mithin eine bessere Art der Vereinigung, wiewohl nicht
mit vollständiger Gleichheit erhielt. Ich werde mit
Bezug auf die frühere Urkunde nur das bemerken,
was wesentlich abgeändert worden. Das Bündniß,
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wie es jetzt heißt, ist wieder mit den VII Ständen

errichtet, wie der vorige Vertrag: Wenn die Eid-
genossen zuziehen, so thun sie es jetzt in ihren Kosten

und fällt der vorher anbedungene Sold weg. Neu
ist der Punkt : » Wenn Appenzell Streit hätte mit
jemand, der das Recht bey den Eidgenossen oder an
einem andern Ort suchen wollte, der den Eidgenossen

gefiele, sollte Appenzell diesem Recht folgen". Auch
der war in der vorigen Urkunde noch nicht, daß letz-

teres mit Niemand Krieg anfangen sollte, ohne der

Eidgenossen Willen. Bey dem Punkte, wo vom
Streit der Eidgenossen unter sich die Rede ist, und

vorher nichts als Stillstehen anbedungen war, ist jetzt

bestimmt: Was der mehrere Theil der Eidgenossen

vornehme, das soll Appenzell auch thun, wenn man
es begehrt. Beym Vorbehalt des Reichs verheißt

Appenzell deswegen, nie wider die Eidgenossen zu seyn.

Ausgelassen ist der Punkt wegen Verlangen und Ue-

berlassen der Gesandten. Die Urkunde ist gegeben

auf St. Ochmars Abend. So hatte die Aufnahme
zu ewigen Eidgenossen des Landes Wunsch erfüllt»
Der Sold, der abgenommen ward, gereichte dem Land

zur Ehre und Vortheil, Mit Rücksicht auf das Bür-
gcrrecht mit der Stift waren die beyden neuen Punkte,
wegen angerufenem Richter der Streitenden mit dem

Land, und dem Untersagen eines Kriegs, ohne der

Eidgenossen Willen, neu eingeflossen. Bey den Zwi-
stcn der Eidgenossen legt man nicht das bloße Stillsitzen
auf, sondern Appenzell richtet sich nach der Mehrzahl,
doch mit dem Vorbehalt, wenn man sie verlangt. So
blieb noch viel Ungleichhaltiges in diesem ewigen Bund.
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(i4ZZ.) Schon von seinem Sohn, und den rück-

kehrenden Führern des Heers, das an der Birs die

Kraft der Eidgenossen traurig erfuhr, mag König Karl
VII. in Frankreich die Neigung und Vorsicht an-

gewandelt haben, mit dem Bund Oberdeutscher Lan-

de, wie er die damaligen Eidgenossen zum ersten

Mal nannte, mehr eine Freundschaftsversicherung, als
ein wirkliches Bündniß einzugchen. Es muß aber im-

mer der Schwächere die erste Bitte thun, und so auch

hier. Damit sie zur Ruhe kommen möchten von den

vielen Kriegen, die sie ausgestanden hatten, ersuchten

sie den König, gute Freundschaft mit ihnen zu unter-

halten, so daß ihre Kaufleute, Boten, Pilgrimme
und andere Handelsleute mit ihren Waaren ungehin-
dert durch seine Länder ziehen mögen. Dieses bezeu-

gen sie dann in dem Vertrage, durch die Gnade des

Königs, durch das ganze Königreich, wirklich erhal-
ten zu haben. Dagegen versprechen sie, nichts wider
den König und seinen Nachfolger zu unternehmen,
und keine Völker durch ihr Land ziehen zu lassen, die

wider Frankreich streiten wollten. Der König hinwie-
der gab die gegenseitige Erklärung: Daß er Reisende

jeder Art durch des Königs Länder mit ihrer Haabe

rmgehindert durchziehen lassen wolle. Dazu verpflich-
ten sich beyde Theile mit der Urkunde, die zwar den

8. Novbr. i4Z2 errichtet, aber der Gegenbrief des

Königs erst in diesem Jahr ausgefertigt worden. So
einfach war das erste Bündniß mit dieser Krone. Um
gehinderte Reise in den Ländern des Königs war in
der Zeit von großem Werthe, die man durch den

Vertrag erhielt, und gegenseitige Versicherung von
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Friede und Freundschaft, auch keine Feinde des An?
dem durch sein Land ziehen zu lassen, dies war Alles, was
man sich verhieß. Doch finden sich in diesem kurzem

Vertrag die Keime der späteren weit mehr verbinden?

den. Anstatt die Feinde nicht durch das Land zu las?

sen, trat wirkliche Hülfe gegen dieselben ein; anstatt

ungehinderter Reise wirklicher Aufenthalt, mit Vor?
zügen vor den eignen Einwohnern aus.

(1454.) Die Stadt St. Gallen, die schon in
öftern, nur für einige.Jahre bestandenen Bündnissen
mit verschiedenen Städten vereint gewesen, und zu

jeder freundschaftlichen Gefälligkeit und Einwirkung
zum Frieden geneigt war, fand in dem, was der oft
allzunahen Stift wiederfuhr, auch den lang erwünsch?

ten Anlaß, mit den Eidgenossen sich zu verbinden.

Auch unserer Stadt war das angenehm, da die

Freundschaft zwischen beyden Städten schon von lan?

gem her dauerte. Warum die Stände Uri und Un?

terwalden sich von den übrigen Allen gesondert, und

in diesen Verein nicht eintreten wollen, ist kaum an?

ders zu erklären, als aus Abneigung gegen Städte,
da bey dem folgenden Bund mit Schaffhausen eben

die Stände auch nicht einbegriffen seyn wollten. Der
Eingang bezeuget: »Wegen der alten treuen Gesin?

nung, die man von langen her gegen einander getra?

gen, habe man diese ewige Freundschaft errichtet und
die Stände, so sie eingegangen haben,. die Stadt St.
Gallen zu ewigen Eidgenossen angenommen". Zuerst
erscheint die Hülfe der Stadt, so sie den Eidgenossen

zu leisten hat, mit den gewohnten Ausdrücken. Dann
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die Hülfe, so die Eidgenossen der Stadt leisten; diese

ist beschränkt auf Kriege mit den Einwohnern dießhalb

Rheins und des Bodensees und der Gebirge; sonst

wie gewohnt, mit schwächeren Ausdrücken. Dann
folgen die Bedinge, keinen Krieg anzufangen, kein

Bündniß zu machen, ohne der Eidgenossen Willen,
von einem Gegner selbst das den Eidgenossen gefällige
Rechtsbot anzunehmen, im Streit der Eidgenossen ge-

gen einander gütlich zu handeln und der Mehrheit zu

folgen, wenn sie dazu aufgefodert werden. Das Ue-

brige entspricht dem Appenzeller-Bund. Dieser wird
auch von der Stadt beschworen, von den Eidgenoß-

sen an Eidesstatt angelobt, und bey dem nächsten

Bundesschwur soll dieser Bund abgelesen und be-

schworen werden. Gegeben Dienstag nach der Pfing-
sten. Der Kreis, die Vorsicht keinen Krieg, keine

Bündniß anzufangen oder einzurichten, ohne Vorwis-
sen, paßt alles auf St. Gallens Lage, und wäre es

immer genau beobachtet worden, so hätte die Stadt
sich selbst viel Ungemach erspart. Uebrigens hatte das

Bündniß dieser Stadt den frühen Zutritt zu den Ver-
sammlungen der Eidgenossen eröffnet, als zugewand-
ter Ort, der aber bey vorzüglichen Geisteskräften der
Gesandten ihren Worten so viel, als denen der hohen

Stände, Nachdruck gab.
Die Stadt Schaffhausen hatte in der Zeit, wo so

viele lockere Bande durch des Kaisers Haß, und der

Kirchen-Versammlung zu Constan; leichte Zustimmung
aufgelöst wurden, das Glück, auch von der Herr-
schaft rachsüchtiger Gewalt befreyt zu werden. Nun
aber erschien mit einmal vor den Thoren dieser Stadt
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rascher, unruhiger Adel mit vielen Reisigen, ob mit
des Herzogs Auftrag oder nur aus sich. Einmal sie

foderten nicht weniger von der Stadt, als wieder un-
ter Oestreichs alte Herrschaft zurückzutreten. An ihrer
Spitze war Bilgerin von Heudorf, nun billiger, als

andere, aber bald der Eidgenossen größter Feind. Im
ersten Schrecken, und von keiner Hülfe umgeben, ruf-
ten die Schaffhauser indessen eilends die Eidgenossen

zu, und die Räthe ließen durch ihren Bürgermeister
jenem Adel anzeigen: Man wäre nicht ungeneigt zu

entsprechen, wenn man der Stadt ihre Freyheiten von
neuem zusagte und bestätigte. Aber der stolze Adel
verwarf den billigen Antrag, und foderte mit Drohen
die unbedingte Uebergabe. Zögernd versagten die Rä-
the das harte Begehren. Heudorf war damals noch

so milde, den andern vorzuwerfen, daß sie den ersten

Entschluß der Stadt nicht angenommen hätten. In-
dessen näherten sich Gesandte der Eidgenossen den Be-
drängten, und wurden, da der Feind noch vor den

Thoren war, durch einen geheimen Zugang hineinge-
lassen. Da das der Adel vernahm, getraute er sich

nicht mehr zu verweilen, weil er wußte, daß, wo
Eidgenössische Gesandte wären, die Panner nicht mehr

ferne seyen. Bey dieser unsichern Lage erbat sich

Schaffhausen und erhielt ein Bündniß mit den Eid-
genossen auf 25 Jahre; von den VII Ständen blies

ben die zwey zurück, so das Bündniß mit der Stadt
St. Gallen auch nicht eingehen wollten. Diese Bünds
niß, die, wie gewohnt, im Eingange der alten Freund-
schast gedenkt, tritt schon im ersten Punkt in die über-

nommene Pflicht ein, so die Eidgenossen willig aufnah-
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men, die Stadt Schaffhausen und ihre Lande bey dem

Reich zu handhaben, zu schützen und zu schirmen, so

viel sie vermögen; und wenn sie jemand von dem

Reich drängen, oder wegen dieses Bündnisses angrei-

fen, oder schädigen wollte, werden die Eidgenossen ih-
nen zuziehen, nach ihrem Vermögen in eignen Kosten,
ohne Verzug. Dagegen verspricht Schaffhausen den-

selben, ihnen mit ihrer Stadt gewärtig und gehorsam

zu seyn, und dieselbe ihnen offen zu lassen in ihren
Nöthen. Wenn die Eidgenossen wegen dieser Bünd-
niß sollten angegriffen werden, sollen die von Schaff-
Hausen hinwieder den erstem zuziehen, auch in
eigenen Kosten. Das Uebrige ist alles gleich, wie in
dem Bündniß mit St. Gallen, außer daß Schaff-
Hausen in entstehendem Streite unter den Eidgenossen

nur gütlich handelt, und dann stille steht; und daß,
bey dem Rechtsgang, in Zwisten der Eidgenossen mit

Schaffhausen, diese eigene Bestimmung ist: Daß,
wenn man nach Zerfallen der Richter einen Obmann

wählen müßte, und keinen in der Eidgenossenschaft

und zu Schaffhausen fände, so sollte man einen aus

der Stadt St. Gallen nehmen. Dieses Bündniß ist

gegeben den i. Brachmonat. Das sieht man leicht,

daß desselben größter Entzweck war, die Stadt Schaff-
Hausen von aller Veränderung ihrer Schicksale zu ret-

ten. Da ihre Freyheit auf dem gleichen Grund, wo
alle zu gleicher Zeit gemachte Erwerbungen beruheten,

war das den Eidgenossen desto mehr angelegen zu ret-

ten. Aber klug war es, keine andere Gewalt anzu-

führen, als die, welche sie von dem Reich drängen

wollte, und daß nur, um das zu hindern, Zuzug verheißen
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wird. Man verstand aber wohl, wer drängen wollte

und könnte. Daß das auch Schaffhausen von so gro-
ßem Werth war, bezeugt das Verheißen, ihre Stadt
den Eidgenossen offen zu lassen. Merkwürdig ist end-

lich das Zutrauen und die vorzügliche Achtung für St.
Gallen, da am Ende, wenn man einen Obmann such-

te, und unter den jetzt Verbündeten keiner zu finden

wäre, man denselben bey der Stadt St. Gallen neh-

men sollte. Die 25 Jahre nun, so lange dieser Bund
bestand, hat er Schaffhausen die Rettung völlig ver-

liehen»

(»465.) In diesem Jahr machten die Gebrüder
Conrad und Hans von Fulach, von Lauffen, ein Bür-
gerrecht mit Zürich, mit ihrem Schloß Lauffen, das
in Zürichs hohen Gerichten lag; weswegen sie es auch

gethan. Die Bedinge sind: Schirm und Schutz wie
andern Bürgern von Seite der Stadt; von ihrer
Seite bleibt das Schloß Lauffen der Stadt offenes

Haus. Hätte Zürich Krieg, verheißen sie Hülfe mit
Leuten und Gut. Steuern erstatten sie nicht, außer

es würde einer von ihnen in der Stadt wohnen. Zu
Niemand sollten sie sich verbinden ohne Wissen und

Willen der Stadt. Zehn Jahre bleibt das Bürger-
recht, und gäben sie es auf, so bleibt Lauffen dennoch

der Stadt offen Haus. Zürich habe ihnen die Gnade

gethan, daß, wenn sie theilten und von einander zö-

gen, wer das Haus Lauffen hat, zehn Jahre Bürger
seyn solle. Wären sie mit jemand im Streit, sollten
sie die Recktsbot aufnehmen, welche die Stadt genehm

findet. Dieses haben die von Julach beschworen.
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Mit gemeinsamer Zustimmung mag man das Beschloss

sene ändern. Gegeben Montags vor Georgen - Tag.
Viel ähnliche Bedinge sind in der Urkunde enthalten.
Aber das, was sonst immer angeführt wurde, und

wo die Brüder wirklich im Fall waren, wird nicht

berührt: Daß nämlich, wenn sie alte Streitigkeiten
hätten, die Stadt deren sich nicht annehmen müßte,
außer sie thäte es freywillig. Und einen solchen Streit
hatten sie mit dem raschen Bilgrin von Heudorf,
wie wir unten sehen werden, der die Stadt in viele

Verlegenheit setzte. Freylich war die Absicht bey die-

sem Bürgerrecht, einst das Schloß Lausten mit seinen

Rechten und Gütern zu erwerben.

Lange hinterhaltene Rache ist oft härter, als die

beym ersten Anfall der Beleidigung genommene, und

scheint durch die Dauer der Zurückhaltung sich zu ver-

stärken. Ein merkwürdiges Beyspiel hievon ergab sich

in diesem Jahre. Ob der Adel in der Zeit übermü-

thiger war, oder aufgereizt wurde, einmal (was lange

nicht mehr geschehen) wurden jetzt zurückkehrende Ba-
degäste aus dem Pfesserser-Bad, die von Straßburg
her waren, von einem Adclichen, Wilhelm Freiding,
auf der Eidgenossen Boden gefangen genommen, und

nach Eglisan, das dem Graf von Thengen gehörte,
Andere nach Hohen - Kraien, des Freidings hohe Veste

gebracht. Die Eidgenossen, auf deren Land das ver-

übt worden, nahmen das hoch auf, und erinnerten

sich daß vor einigen. Jahren, in dem Kriege, einige

ihrer jungen raschen Leute auf Sealingen gekommen,

das nahe bey Eglisau ist, und da geplündert und ge-

branm hatten, wo dann der Graf von Thengen, Herr
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zu Eglisau, einige erschlagen, und mehrere mit dem

Schwerdt hinrichten lassen» Das vermochte nun die

jetzt noch Erbitterten, mit einem Haufen Kriegsvolk
jene grausame That zu rächen, gegen den Grafen von
Tengen auszuziehen, und beydes die Gefangenen zu

ledigen und den Räuber zu bestrafen. Da sie aber

hörten, daß ein Auszug von Zürich nach Eglisau
kommen würde, zogen sie von da noch weiter, nach

Tengen, Stadt und Schloß zu verbrennen, das sie

dann wirklich verübten. Indessen bemächtigten sich die

Zürcher von Stadt und Schloß Eglisau, und ließen
die Gefangenen entledigt wieder ihre Heimath suchen»

Aber die übrigen Eidgenossen wütheten noch immer

fort, so daß sie dem Grafen von Sulz seine Lande

auch nicht schonten. Da eilte jedermann hinzu, das
weitere Verderben abzuwenden, und die schwere Sache

zu beseitigen. Bis auf zooo Gulden Brandschatzung
hatten die Eidgenossen eingezogen; mit Mühe ward
endlich erhalten, daß dieselben befriedigt abzogen, und
die Gefangenen auf der fürchterlichen Höhe von Ho?

Hen-Kraien entlassen wurden. Damals fand Zürich
den Anlaß, Stadt und Schloß Eglisau dem so hart
beschädigten Grafen von Tengen abzukaufen. Solche
Folgen hatte die lange himerhaltene Rache der Eidge-
nossen, die Fremdlingen dennoch ihre Rettung gewähr?

te, und Zürich wieder eine Erwerbung zuwandte.

(»456.) Anmuthiger ist ein Ereigniß des folgen?
den Jahres, und ein liebliches Bild der Freundschaft
und der Dankbarkeit. Straßburg hatte ein ftyerliches
Schießen ausschreiben lassen. Das zu besuchen, und

M. 8
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noch freudiger und merkwürdiger zu machen, entschloß

sich die frohe Jugend von Zürich, eine Lustreise mit
ausgezeichneter Schnelligkeit zu machen, die sie durch

ein auffallendes Merkmal bescheinen konnten. Sie
ließen sich in der Nacht einen Hirsbrey kochen; den

nahmen sie mit dem Kessel, wo er gar gemacht wor-
den, mit in das Schiff, und eilten vor Tage, mit
angestrengter Kraft, die Limmath und den Rhein hin-

unter, so daß sie des Abends, mit dem noch warmen

Hirs, zu jedermanns Erstaunen, in Straßburg an-

langten. Dieses Kunststück erhob die allgemeine Freude
des Festes, und zeichnete die eilenden Zürcher aus.

Maurer, ein geschickter Mann, hat diese Reise und

alle vorzügliche Ehre, die man den Zürichern erwies,
in einer eignen Schrift, mit vieler Anmuth ausführ-
lich zu unsern Zeiten beschrieben *). Aber die Ret-

tung der Gefangenen im vorigen Jahre hatte gewiß,

aus dankbarer Gesinnung, auch viel zu der so äußerst

günstigen Aufnahme beygetragen. Auch bey der Rück-

kehr der Züricher, die nicht so eilend war, gab man

ihnen aller Orten, wo sie hinkamen, die freudigsten

Beweise der Gastfreundschaft und der beßten Aufnahme
mit vielem Begleit.

(1457.) Da die Stadt Ravverschweil in dem

letzten Kriege viel gelitten, und jetzt, nach vollbrach-

tem Frieden, so abgesondert und entfernt von ibrer

Herrschaft war, und von den Umgebungen, wo sie

n) Der warme Hirsbren von Zürich, auf das Freyschießen zu

Straßbnrg. 4. mit Kpf. Schw. - fl. 45 kr. illum. 2 fi. zo kr.
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nicht gegen ihnen sich näherte, noch Vieles unver-
theidigt auszustehen haben konnte, kamen viele Bürger
auf den Gedanken, es sey für ihre Ruhe besser, mit
den Eidgenossen sich zu vereinigen. Man dachte zu-
erst, sich an Zürich zu ergeben, dem sie in den Drang-
salen des Kriegs viel mit Speisung, und in ander Weg
zu verdanken hatten. Allein so sehr die Lage gegen

ihrem Land und alles andere sich schickte, hielten sie

doch, nach kaum aufgehobenem Bund mit Oestreich,

es für unzulässig, eine Besitzung der Herrfchaft, mit
der sie in so naher Verbindung gestanden, ohne der-

selben Willen ihr zu entziehen. Beyde Theile bedauer-

ten diese Lage der Dinge. Zürich hätte sie gern auf-

genommen, die andere Stadt nicht ungern sich ergeben»

Da Herzog Sigmund die Absicht kund wurde, sandte

er eine kleine Besatzung dahin, und ließ einige Bür-
ger von da nach Winterthur gefangen führen. Aber

auf vieles Bitten von allen Seiten, ward er nach sei-

ner Gemüthsart überwunden, und gab sie wieder

frey.

(i468 Ganz anders, als im freundlichen Straß-
bürg, war die Folge eines eben so feyerlichen Schie-
ßens in Constanz, einer Stadt, die sonst den Eidge-
nossen nie abgeneigt war. Aber ein übermüthiger
Adel fand sich auch mitten unter vielen Schützen aus
der Schweiz da ein. Hier mußte ein übereiltes Wort
die Freude trüben, und schwere Folgen nach sich zie-

hen. Ein Luzerner - Schütze wollte für eine kleine

Summe auf dem Platz einen Berner-Plappert (eine

damals bekannte Münze) entrichten. „Was" sagte
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ein stolzer Jüngling von Constanz, „ was ist das für
eine Münze? die mag wohl, aus dem Viehstall her,
ein Kuhplappert seyn"! Da ward von dem umste-

henden Adel, der immer gegen die Eidgenossenschaft

neidisch war, ein Hohngelächter aufgeschlagen. Hier-
über wurden die Luzerner und andere Schweizer im-

mer mehr erbittert, jemehr dieser Spott von einem

Mund zum andern gieng. Man foderte Genugthuung;
aber der Urheber des Spottes war von den Vorneh-

meren, und man wies sie in dem Taumel der Freude

zurück. Da entfernte sich Alles, was von Eidgenos-

sen vorhanden war, von dieser vergällten Feyerlich-

keit; und nach ihrer Heimkunft griffen Luzern und Un-

terwalden, diese beyden Nachbarn, zu den Waffen,
mahnten die andern Stände, und zogen aus. Schon
kamen sie, verstärkt von andern im Thurgau, und fo-

derten ohne großen Widerstand einige tausend Gulden
Brandschatzung ein. Andere Stände zogen auch nach

(keiner blieb unbewegt), und kamen, nach Constanz

zielend, auf Rheinfelden. Da erschrack Alles, weil

schon bey 4ooc> Mann versammelt waren. Indessen

ließ der edle Friedensstifter, Bischof Heinrich von

Constanz, die vertrautesten seiner Rathe schnell hin-

gehen, die Eidgenossen zu erflehen, daß sie sein hohes

Alter nicht den Unfall erleben lassen, um einer unbe-

svnncuen Rede willen, die Stadt, seines langen Le-

bens liebliche Wohnung, mit Gewalt angegriffen zu

sehen; sie sollten eine ehemals gefällige freundschaftliche

Stadt, eines leichtsinnigen Menschen unbedachlsamen

Wortes nicht entgelten lassen. Mehr beygeeilte Ge-

sandte unterstützten das Flehen des alten Lehrers des
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Friedens, und, nach einer ausgesetzten und entrichte-

ten Summe für die Kriegskosten, ward der Friede

angenommen. So lohnten die Eidgenossen einen un-
besonnenen muthwilligen Spott, der ihre Ehre ver-

letzte, und den der Adel noch mehr angescheuert hatte,
welcher der Eidgenossenschaft immer lästiger wurde,
wie die Folge zeigt.

Dieser Auszug der Eidgenossen hatte aber noch

weitere Folgen. Die Kriegsvölker dsr drey Waldstätte
kamen bey ihrem Rückzüge, des Abends, kaum zufäl-

lig, auf Rapperschweil, und begehrten freundschaft-

lieh eingelassen zu werden. Nach einiger Berathung,
wo die Neigung zu einer Verbindung mit den Eidge-
nossen die leichte Oberhand/rhielt, ward der Eintritt
bewilligt. Da geschah', was Viele erwarteten: Das
Volk ward in die Mitte der Stadt gestellt, und die

Führer desselben aus den drey Ständen zeigten der

Bürgerschaft an, daß sie sich ergeben, und zu Han-
den von jenen huldige; wo das nicht ungesäumt
und mit Willen geschähe, würden sie Gewalt brau-

chen. Was wollten die umringten Unbewaffneterr
machen, und die kleine Besatzung, die man entließ?
Desto williger war die zunehmende Zahl der Geneig-

ten, und die Andern sahen die Unmöglichkeit des

Widerstandes. Die Huldigung geschah am Abend

noch. Da ließ der edle Friedensstifter, BischofHein-
rich von Constanz, nicht nach, bis er den Herzog
Siegmund beredte, das Geschehene, welches Zeit und
Lage entschuldigten, nachzusehen, und berichtigte die

Sache, einige Zeit hernach, durch einen gütlichen
Ausspruch»
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Indessen waren die Züricher mit andern Kriegern
am gleichen Abend nach Wimerchur gekommen. Diese

Stadt, einsam in der Grafschaft Kyburg gelegen, sah'

diese Völker, die ihrer Herrschast Lande feindlich durch-

zogen, nicht gern, und versagten, außer den guten
Nachbaren von Zürich, allen andern den Zutritt. Die
Unsern zogen hinein und genossen freundliche Aufnah-
me. Aber als das schnelle Gerücht die Uebergabe

von RapperschwÄl in die Stadt gebracht hatte, faß-

ten auch einige unguten Argwohn auf ihre eigenom-

menen Gaste; als sie indessen sahen, daß Alles red-

lich zum Abzug sich gefaßt machte, freundlich und

munter war, und daß ungesäumt trauliches Abschied-

nehmen erfolgte, ward der nie tief eingesessene, von
den Meisten nie aufgenommene Gedanke ausgelöscht,
und man schied froh von einander. Dennoch verblieb

in der guten Stadt Winterthur eine Art von Miß-
trauen, das aus ihrer Lage, den unternehmenden Zei-

ten, und dem, was sie noch an ihre Herrschaft zu fo-

dem hatte, begreiflich ist, das aber immer zunahm,
uns endlich so weit gieng, daß sie an einem Markt-
tage alle Thore beschlossen und Niemandem den Zu-
tritt gestatten wollte. Selbst Oswald Schmied, ein

beliebter Landvogt von Kyburg, der es vernahm und

herzueilte, diesen Ausschluß zu erkundigen und zu he-

ben, ward der Eingang nicht gestattet. Da rächte

sich Zürich nicht anders, als daß es, um die nöthige

Zufuhr für seine Lenke dort herum zu befördern ei-

nen Markt nach Töß, eine halbe Stunde herwärts,
anlegte. Diese abgenöthigte Anstalt dauerte einige

Zeit, bis die mißtrauische Gesinnung nach und nach
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erlosch, und das unbehagliche dieser neuen Einrich-

tung auch für die Stadt immer mehr einleuchtete,
und sie selbst bat, die alte Ordnung wieder einzufüh-

ren. Es giebt Zeiten, da man sich leicht verirrt; aber

die Vorsehung zeigt bald einen Ausweg, der allem

Unguten ein Ende macht.

Noch ist ein nicht ganz unwichtiges Bürgerrecht
übrig, das zwar etwas früher im Jahr geschlossen ward,
aber hier am Ende, Wichtigeres nicht zu unterbre-

chen, angeführt wird. Der Rath von Zürich nimmt
den Herrn Wilhelm Nidhart, ehemaligen Probst zu

Jttingen, Chorherrn St. Augustiner - Ordens, wohl,
bedächtlich zu einem eingeseßnen Bürger an, nach der

Stadt Recht und Gewohnheit, und verheißt gegen
ihn alle die Pflichten zu ' beobachten, wie gegen einen

jeden andern Bürger. Er hingegen verspricht Alles
zu erstatten, was ein andrer Bürger, so weit ihm
die Geistlichkeit das zugiebt. Dann giebt er für das

Bürgerrecht zwey rheinische Gulden, und jedes Jahr
mit Martini eben so viel zur Steuer, so lang er lebt.

Aber damit soll er aller übrigen Steuern, Wachen,
u. s. f. frey seyn. Gegeben und vom Rath gesiegelt,

Mittwochen vor Lichtmeß. Urkunden dieser Art ha-
den wir oben in einem Zeitpunkte zusammen verschie-

dene bemerkt, aber sinther keine mehr. Es scheint,
daß diese Erwerbung der Stadt nicht unangenehm

gewesen. Einmal man beweist ihm alle Ehre; viel-
leicht war er ein Anverwandter des Probstes Nidhard,
und das eingeseßne Burgrecht währte sein Lebenlang.
Schon vor sieben Jahren hatte die Stadt das Lob er-

langt, daß sie den Priestern günstig sey.
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(1459.) Sey es, daß die Stadt Stein am

Rhein, da gelegen, wo dieser Fluß beginnt aus einem

Theil des Bodensees wieder als Strom zu fließen,
und eine Brücke über den neuen Rhein den Zutritt
zu ihr, und in die Gegenden von Schwaben gestattet,

vernommen hatte, daß Städte von gleichem Belang,
an der Limmach und an der Reuß gelegen, von den

Eidgenossen als Reichsstädte erklärt und aufgenommen

worden; oder daß sie sich, vermittelst eines Bünd-
nisses mit angesehenen benachbarten Städten einen sob

chen Reichsbestand zu erwerben trachtete; oder sey es,

daß die beyden Städte Zürich und Schaffhausen nicht

abgeneigt waren, mit Stein in eine Art von Verbin-
dung einzutreten — einmal, es entstand in diesem Jahr
ein Bündniß beyder gedachten Städte mit Stein. Der
Eingang bezieht sich auf Treu, Liebe und Freundschaft,
die man gegen einander getragen, und auf den Schirm
der Städte und gemeiner Lande. In dieser Absicht ist

auch der erste Punkt, daß die beyden Städte verheb

ßen, die Stadt Stein bey dem Reich zu handhaben,

zu schützen und zu schirmen, und, wenn Jemand sie

von dem Reich drängen wollte, es zu verhindern.
Dann folgt noch die Versicherung, wenn Stein sonst

angegriffen würde, demselben zuzuziehen, welches

Stein in gleichem Fall auch den beyden Ständen ver-

heißt. Weiter verspricht Stein, seine Stadt und das

von dem Reich erkaufte Schloß Klingen den beyden

Städten offen zu lassen, so lang das Bündniß dauert,
das mit Zürich auf 25 Jahre besteht; mit Schaff-
Hausen aber nur so lange, als das Bündniß dieser

Stadt mit den Eidgenossen währet, es wäre denn
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Sache/ daß dieselbe auch ihr Bündniß verlängern
wollten. Das übrige ist Alles wie in den andern

ungleichen Bündnissen, und so auch der Rechtsgang;
außer daß, wenn ein Obmann aus den Städten nicht

gewählt werden mag, derselbe aus der Stadt St.
Gallen zu suchen ist. Noch etwas, das man anders-

wo kaum bemerkt, ist, daß dies Bündniß bis zum

Ausgang Mayens den Eidgenossen zum Zutritt offen

gelassen ist. (Gegeben an St. Niklaus-Tag. Geste-

gelt von jeder Stadt.) In jedem Bündniß steht al-
lemal das Angelegenste voraus. Hier war es das

Bedürfniß, bey dem Reich zu bleiben, das schon

Stein's Lage ennert Rheins, umgeben vom Reichsland,
in denen Zeiten zu fodern schien, und somit für jenes

von Werth war. Schaffhausen verheißt die Vcrbin-
dung nur so lange, als die seinige mit den Eidgenof-

sen dauert oder verlängert wird, als wenn sein Be-
stand von diesem Verein abhienge. Ob die Offenlas-

sung zum Beytritt für die Eidgenossen eine Ehrende-

zeugung, oder freundliche Einladung, oder Entschul-

digung des Geschehenen seyn sollte, will ich nicht be-

stimmen. Der Stadt St. Gallen Auszeichnung, daß

dort die billigsten Weisen für die Stelle eines Obmanns

zu finden seyen, ist hier nur wiederholt.

In denen Zeiten hatte sich bey den Eidgenossen ein

neuer Trieb ereignet, mit dem Haus Oestreich, das

sonst in seiner Macht schwankend, und in seinen Glie-
dern zertheilt war, neue Fehden zu bestehen. Sie hat-
ten im letzten Kriege schon bemerkt, wie langsam und

unzuverläßig die Gewalt des hohen Hauses in die-

sen Zeiten war. Der Einfall der Eidgenossen ins
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Thurgau, sich an Constanz zu rächen, blieb ungehin-
den und ungeahndet. Die Einnahme von Rapper-
schweil, das Mißtrauen von Winterchur, Alles das

mußte Widerwillen erregen, der doch verschlossen blieb.
Unterdessen ließ der Adel nicht nach, die Feindselig-
keit anzuschüren, mit frechen, raschen, unüberlegten
Thaten.

Was die ungute Gesinnung gegen einander noch

vermehrte und stärkte, war das neue Bürgerrecht,
das die Stadt Zürich dem Vigilius Grädler von

Graiz, der als Unruhiger von seinem Vaterland ver-
trieben war, voreilig gegeben, da sein Reichthum und

sein gefälliges Entgegengehn das Meiste dazu beyge-

tragen hatte. Dieses Bürgerrecht hat seine eignen,
nicht unvortheilhafte Bedinge. Bey der Verheißung
der Treue des neuen Bürgers ist beygefügt, was
noch in keinem Bürgerrecht steht: Daß er den Brief,
den man zweymal in dem Münster schwöret, mit allen

seinen Artikeln, und den Bund, den Zürich mit den

Eidgenossen hat, wahr und fest halten wolle. Ein
andres neues Beding ist, daß, wenn er das Bürger-
recht aufgiebt, er der Stadt 100 Gulden Rhein, zu

erstatten habe, und was sonst das Stadtbuch zu ge-
ben noch anweise. Und wenn ihm die Stadt das Bur-
gerrecht aufsagt, soll er Zo Gulden Rhein, erstatten.

Von eben der Natur ist das Beding: So oft die

Bürger steuern, soll er sein Gut, und was er noch

in der Ansprache hat, auch versteuern, wie sein übriges

Vermögen. Dann soll er mit Reisen und Wachen
alles thun, was ein anderer Bürger. Unausgetrage-

ner seiner Streite solle man sich nicht annehmen,
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außer freywillig. (Gegeben am St. Catharina-Tag.)
Man siehet offenbar, daß man zu viel Rücksicht auf
sein Vermögen genommen, da doch Vertragsamkeit
von noch größerem Werth ist, die er nicht hatte. Das
ist nicht das erste Bürgerrecht, das Neid, Haß und

Fehde zuzog. Frühe schon ein Göldlin, und erst die

vor vier Jahren angenommenen Gebrüder von Fulach
hatten an Bilgeri von Heudorf und mehreren vom
Adel starke Feinde, die sie und uns beunruhigten.

Dann hatte Vigilius noch einen Bruder, der dem

Hause Oestreich aufsätzig war, wie sie denn nachher

beym Anfall des Thurgaus beyde sich erzeigten. Jetzt
aber ließen sie nicht nach, bis man ihnen Stadt und

Schloß Eglisau, die man erst kürzlich eingenommen,

zukaufen gab; doch mit dem Beding, daß beydes,
Stadt und Schloß, diesem Bürgerrecht einverleibt seyn

sollte; und wenn sie es wieder verkaufen wollten (da
sie so unfest in ihren Gesinnungen waren, wie man
leicht absehen konnte), sie solches zuerst wieder der

Stadt antragen sollten. Und wie lang währte es bis

zum ersten Ansbruch des Kriegs, wo das Thurgau
erobert ward Da zogen beyde Brüder Grädler mit
eignem angeworbenem Volk mit den Eidgenossen aus,
wider Oestreich. Es mußte noch manches Bitteres
über diese letztern, und füraus die Städte ergehen,
ehe sie von dieser kriegenden Maaßregel abwichen, um

stolzer, unruhiger, neuer Bürger willen sich offenbar

rem Ungemach auszusetzen.

(1460.) Der Herzog Sigmund, sehr mißver-

gnügt über Alles, was seit dem eilenden Zug ins
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Thurgau, jenen Spott zu rächen, geschehen war,
anstatt die Eidgenossen anzugreifen, und mit Waffen
Genugthuung zu fodernveranstaltete, daß sie m
Bann gethan würden, dessen Gewalt schon viel von
der ehemaligen Schärfe verloren hatte. Doch sah'

man die böse Absicht zu schaden mit Unmuth. Die
Geschichte sagt nichts von der Wirkung dieser Anstalt,
oder was man zu deren Abwendung gethan. Aber das

sagt sie laut, daß die Eidgenossen nicht zögerten, ih-
ren Unwillen zusammenzutragen. Zürich vergaß seine

neuen Bürger, und was ihnen widerfahren, nicht»

Ein jeder Stand, oder einige zusammen, hatten ihre
eignen Klagen. Ein Stand erhitzte den andern. Die
Bischöfe von Basel und Constanz kamen herzu; auf
Vernehmen des aufgebrachten harten Unwillens der

Eidgenossen wollten sie dieselben zu einem gütlichen

Tag bereden, der den r. November zu Zürich sollte

gehalten werden. Es ließ sich den hohen Geistlichen,
die über das Verhängte auch einwirken konnten, nicht

leicht etwas Gütliches abschlagen. Aber der größere

Theil empfand schon bey der Zusage schwer, so lange

innezuhalten, mit dem, was doch geschehen mußte.

Nicht länger als bis zum 14. September hielt

man sich noch zurück. Da zogen Luzern, und ihre
nächsten Nachbarn von Unterwalden, nach Rapper-

schwell, gesinnet, von da noch weiters gegen Oest-

reich zu ziehen. Die übrigen Stande, von diesem

kühnen Unternehmen betroffen, sandten ihre Botschaft
an den Ort, wo sie zu finden, hin, sie von Weite-
rem abzuhalten und zur Rückkehr zu vermögen; man
sollte den gütlichen Tag abwarten, der in Zürich zu
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halten verabredet sey, und den fünfzigjährigen Frie?

den, der noch drey Jahre daure, vollends beobachten.

So hätte man vor der Welt das Seinige gethan.
Aber alles noch so ernstliche Abmahnen fand bey den

ausgezogenen beyden Ständen kein Gehör. Sie muß-

ten, daß die Herzoge unter sich streitig, und einander

abgeneigt waren, und keine Kraft bey zertheilten, sonst

Mächtigen zu finden sey. Herzog Sigmund war in
der Zeit so herunter gebracht, daß er seinen Zoll zu

Dießenhofen, der ihm angehörigen Stadt daselbst um
6000 Gulden zu verkaufen anbot. Dann zogen da-

mals auch schwächere Gemeinschaften, von den schnel?

len Bedürfnissen der Mächtigen oft ihren Vortheil,
und durften desto eher etwas beginnen. So verkannte

Rapperschweil, nach dem, was dort wiederfahren,
seine alten Verhältnisse so sehr, daß es den ersten

Absagebrief an seine ehemalige Herrschaft sandte.

Aber ohne Verzug folgten die von Luzern und Unter?

walden nach. Da zogen die beyden Stände mit ihrem
Kriegsvolk, und was Rapperschweil dazu gab, nach

Winterthur, und viele von andern Ständen, die her-

zuliefen, zogen mit. Man foderte auch Winterthur
auf, das von dem Herzog eine Besatzung von Reisigen

erhalten hatte, so daß Zürich, seine Grafschaft Ky-
bürg zu beschützen, einige hundert Mann mit einem

Hauptmann dahin sandte. Winterthur antwortete;
Es sey erst kürzlich der Königin von Schottland ver?

pfändet worden, könne deßwegen nichts versprechen

und eingehen, ohne der neuen Herrschaft Wissen, und

müsse sich eher nach andern Städten und ihrem Betra?

gen richten. Jene nun lagerten sich am H. Berg und

-
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zu Veltheim, in der Nähe der Stadt. Zu ihnen

sammelte sich Kriegsvolk von Appenzell, von der Stift
St. Gallen Leuten, und aus dem Tockenburg. In-
dessen zögerten auch die andern Stände nicht, eben-

falls ihre.Absagebriefe dem Herzog zuzusenden. In
allen ward der verhängte Bann auf der Herzoge Er-
fordern, dann einige Beeinträchtigungen einzelner Per-
sonen, von Mehrern der Grädleren Ansprache u. s. f.
zur Ursache der Feindschaft dargegeben; und diese nicht
so ruhigen neuen Bürger bey uns hatten Kriegsleute
aufgebracht in eignem Sold, und vereinigten diese

nicht ungern Aufgenommenen mit den Eidgenossen.

Den 22. Herbstmonats zogen die nun versammel-

ten Eidgenossen mit ihren zugezogenen Hülfsvölkern
nach Franenfeld in das Thurgau, wo diese Stadt die

Hauptstadt der Landschaft ausmachte, und foderten sie

zur Ergebung an die VII eidgenössischen Stände auf.
Diese Stadt, ohne Hülfe, ohne Schutz, beynahe an
den Gränzen der Eidgenossenschaft, von einem zahl-
reichen Heer umringt, ergab sich an die, welche sie

aufgefodert hatten, und huldigten den VII Ständen.
Auch das umliegende Land, da es das vernahm,
folgte dem Beyspiel der Stadt, ergab sich auch, und

schwur den Eid der Treue. Wen dieses zu schnelle

Ergeben verwundert, der erinnere sich noch, daß in
den frühesten Fehden mit dem Hause Oestreich das

Thurgau und Aargau zuerst müde wurden, mit den

Eidgenossen zu streiten, und damals schon dem neuen
Verein fast günstiger gewesen, als ihrer eignen Herr-
schaft. Denn wo tägliches Zusammenwandeln, öfte-
rer Verkehr, gleicher Himmelsstrich und gleiche Sitten
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sich vereinigen^, und der reichere Bewohner selbst schon

Bürger in eidgenössischen Städten war, da ist eine

Volksneigung gegen einander bald vorhanden. Von
da zogen die Eidgenossen, mit zurückgelaßner Besä-

Hung, auf Dießenhofen, an dem Rhein gelegen,
die erste Stadt, so der Strom, von Stein herabflie-

ßend, berührt, an anmuthigen Rebhügeln aber an
den Gränzen gelegen; denn jenseits der Brücke beginnt
das Reich. Auch diese Stadt ward aufgefodert zur
Ergebung. Sie antwortete, was Winterthur wegen
einer neuen Verpfändung, daß sie nicht ihres eignen

Willens wäre. Sie bäte sich die Gnade aus, vier
ehrliche Männer, die den Eidgenossen gefällig, aus
der Stadt Schaffhausen zu wählen, und diese dar-
über sprechen zu lassen, was sie, die Stadt, zu thun
hätte. Man ließ sich das, als wie ein Anlaß zum Aus-
spruch, dergleichen die Eidgenossen gewohnt waren, ge-

fallen, dessen man später noch gedachte, und zog für
einmal von der Stadt ab. Die Grädler waren wahr-
scheinlich nicht bey dieser Handlung, da sie mit ihrem
Volk das Schloß Sonnenberg einnahmen, das einem

von Landenberg gehörte. Als nun die Eidgenossen von
Dießenhofen weggezogen, und sich theilten, zog der

größere Theil, mit den» die Grädler und ihr Volk sich

vereinigten, durch das Thurgau herauf bis an den

obern Rhein, der von Rhätien herfließt, wo er in
das kleine Meer des Bodensees sich ergießt. Zürich
und Zug zogen vor die Stadt Winrerthur sie zu be-

obachten, und Ausfälle in die Grafschaft zu verhü-
ten. Indessen daß sein ganzes Land von Feinden

durchzogen war, sandte Herzog Sigmund eine nie so
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betrachtliche Besatzung mit vielem Geschütz in die

Stadt Dießenhofen. Das war Alles, was der Her-
zog für dieses große schöne Land, das er im Begriff
war, zu verlieren, zu seiner Vertheidigung that. Der
große Zug, der erst nur sich erkundigen wollte, ob

einiger Widerstand vorhanden sey, fand nicht nur kei-

nen auf dem ganzen Marsch sondern er kam selbst

auf den Gedanken, den Einige zu verwegen hielten,
Andre mit Angelegenheit foderten, über den Rhein zu

gehen, und da den Feind in seinem weiteren Lande zu

besuchen. Man vereinigte sich, das zu unternehmen.
Die Grädler waren die, so am kecksten zustimmten»
Man gieng demnach über den Rhein, gerade auf
Fussach, und setzte dem Orte mit Gewalt zu. Un-
terdcssen hatte ein Theil des Kriegsvolks von Uri,
Schwyz und Glarus einen andern Weg durch das

obere oder Sarganser-Land, gegen den Rhein, ge-

nommen, und bemächtigte sich der Stadt Wallenstatt,
die sie für eine Zugehörde von ihren Pfandschaften,
von Windegg und Wesen, ansahen, und was von
den ehemaligen Besten Freudenberg und Nydberg an
Leuten und Gut noch übrig war. Dann zogen sie

auch dort über den Rhein, den andern Eidgenossen zu.
Da ward Fussach gestürmt, erobert und in Asche ge-

legt. Dieser Erfolg machte die Eidgenossen kühner,
auf Bregenz und Dornbüren zu ziehen. Da das Heer

auf mehr als 4000 Mann angestiegen war, schonte

man weniger mit Einziehung betrachtlicher Brandscha-

tzungen, an keinem Ort, wo der Schrecken seiner Ge-

genwart sich hinzog, bis man wieder, gewarnt oder ge-

sättiget, über den Rhein ins Thurgau sich zurückwandte.
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das doch das Ziel dieser Unternehmung war. Das
obere Land im Thurgau, dem man jetzt nahe war,
da es vernommen, daß Frauenfeld mit einem Theil
der untern Lande sich ergeben hätte, und es jetzt der

Gefahr ausgesetzt war, entschloß sich auch zur Ueber-

gäbe an die VII Stände, und huldigte zu Handen
derselben. Man versprach demselben, wie man es

dem untern Theil auch gethan, vollkommene Beybe-
Haltung seiner bishin genossenen Freyheiten, und gab

ihm Geiseln dafür, wie wir umen sehen werden.
Von dem obern Theil des Landes zog man hinüber
nach Winterthur; allein da wurde man bald zu Rath,
mit dem weit größern Theile nach Dießenhofen zu zier

hen, und so die Eroberung vom Thurgau zu vollen-
den. Zürich und Zug blieben, nach eignen Absichten,

gern um Winterthur. Aber zu Dießenhofen, wo der

größere Theil hinzog, war auch der größte Widerstand.
Die Stadt war mit Besatzung und Geschütz wohl
versehen worden, und da brauchte es Kampf, die an-
dere Rheinseite, und das Kloster Catharina - Thal zu

gewinnen, und von da gerade gegenüber auf dem

Reichsboden die Stadt zu beschießen; dazu aber kam

die treffliche Hülfe zu statten, welche die nahe und
verbündete Stadt Schaffhausen zusandte. Als dieser

Reichsboden errungen war, konnte jeder Schuß von
daher gleichsam abgemessen werden, wo er schaden

sollte, und aufder Schweizer-Seite feyerte man auch

nicht, die Stadt in zweyfachem Feuer zu schädigen;
und da die tapfern Berner mit Freyburg und Solo-
thurn auch anrückten, konnte sich Dießenhofen nicht
länger halten, und ergab sich den VII Ständen,

III. 9
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welche nun auch die Stadt Schaffhausen, die so viel

zur Erreichung des Zweckes beygetragen, in die Mit,
besorgung dieser Stadt aufgenommen hatten, bis auf
unsere Zeiten. Die Stadt gab über diese Einnahme
eine Urkunde ihrer Ergebung, und erhielt gegenseitige

Versicherung ihrer Freyheiten; und, ehe man das

Thurgau verließ, stellte man von jedem Stand die

verheißnen Geisel dieser Freyheiten. Die Unsern was

ren: Heinrich Essinger, der berühmte Sprecher bey

dem eidgenössischen Recht, der dem letzten Frieden
die bleibende Kraft gab; Niklaus Brennwald, und

Oswald Schmied, Vogt von Kyburg, auch vortress-

liche Männer. Sie hatten aber noch im Stillen eine

andere Pflicht, nämlich für das neuerlangte Land zu

sorgem Die Stadt Frauenfeld genoß ebenfalls viel

Zutrauen der Stände, nicht unverdient. So erober,

ten die Eidgenossen in wenigen Wochen das Thurgau;
aber sie handelten vielleicht kaum jemals mit mehr

Uebereinstimmung, als in der Zeit. Vom Thurgau

weg zog, wer den Heimweg da suchte, auf Winter,
thur. Da blieb man noch lange, ohne große Gewalt
zu üben. Immer war jemand, der das verhinderte.

Da ward, wie Tschudi sagt, etwa mancher Mann
von beyden Seiten erstochen, und die gute Stadt litt
von der langen Umgebung, und was vor der Stadt
beschädigt worden, nach dem Recht des Kriegs, doch

Vieles. Zwar ward ein Abzug von 1200 Mann gut
befunden, und täglich nahm die Zahl der Krieger ab.

Der Aufenthalt des Kriegs war vielleicht mehr darauf
abgesehen, Volk in der Nähe zu haben, wenn in
dem neueroberten Land etwas vorgieng, das schneller
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Hülfe bedürfte, und die eidgenössischen Lande gegen
den Adel zu sichern. Endlich ward durch das uner-
müdere angestrengte Bemühen des Herzogs Ludwig
von Bayern, Pfalzgrafen bey Rhein, (dem die Eid-
genossen eine Bildsäule hätten errichten sollen,) wie
dem großmüthigen Bischof Heinrich von Consianz,
der auch durch seine durchdringende Zurede den Vor-
stellungen des Pfalzgrafen Nachdruck gab, ein An-
stand des Friedens, wie man den Waffenstillstand hieß,
vom 11. Dezember bis auf die Pfingsten des künsti-

gen Jahres errichtet; in der Zeit sollten die Eidge-
nossen ruhig besitzen, was sie eingenommen haben,
und die Stadt Winterchur sollte schwören, mittler-
weile ruhig zu seyn, und nichts gegen die Eidgenossen

zu unternehmen.- Frauenfeld wurde mit dem Auftrage
beehrt, auf Alles genaue Aufsicht zu haben, was im
Thurgau vorgehe. Da zog man mit Freuden von
Winterchur ab, ein jeder seiner werthen Heimath zu,
und blieben die Sachen so angeordnet mit Zufrieden-
heit beyder Theile.

(1461.) Da dieser Anstands-Friede richtig be-

obachtet worden war, kamen die gleichen Friedens-

Stifter, Pfalzgraf Ludwig, Herzog in Bayern, und

Bischof Heinrich von Constanz, an diesem Ort zusam-

mm. Da traf Herzog Sigmund von Oestreich, und
die Gesandten der gesammten Eidgenossen auch ein,
und die Abgeordneten der Städte Basel und Constanz
waren auch nicht ohne verträgliche Miteinwirkung zu-

gegen. Da wurde das, was vor Winterchur vor-
läufig beschlossen worden, in einen vollständigen Frie-
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densschluß ausgearbeitet, mit vieler angewandten Be-
mühung. Zwar gelang er gerade vor Pfingsten bey

der ersten Zusammenkunft nicht; aber nachher, als
die Vorerzählten alle wieder zusammengekommen wa-

ren, ließ der unermüdete Ludwig, wie er vor 14
Jahren den zweyten Zürichkrieg befriedigte, jetzt auch

nicht nach, bis er und seine würdigsten Gehülfen, be-

sonders der treue Bischof Heinrich mit seiner sanften

Beredung, der das Silberhaar noch den beßten Nach-
druck gab, den Weg selbst zu aufgebrachten Gemü-
thern gesunden, und wieder einen Frieden gestiftet

hatte. Im Eingange redet der Herzog allein; den-

noch wird mit gewohnter Ausführlichkeit nicht ver-

schwiegen, was jede andere Behörde mitgewirkt habe.

Dann kommt er an die Bestimmungen selbst.

r. »Wird ein dauerhafter Friede auf 15 Jahre
»zwischen beyden Partheyen, und Allen, die es mit
»ihnen hielten, angeordnet. Auf der einen Seite ist

»Herzog Sigmund allein; auf der andern wird neben

»den VIII alten Ständen auch Solothurns, Schaff,
»Hausens, St. Gallens, Freyburgs und Appenzells

»gedacht."
2. »Ist bestimmt, wenn die Friedensstifter einen

»gütlichen Tag ansetzen würden, sollen beyde Theile

»an demselben erscheinen". Dieses Anbeding war
immer Bischof Heinrichs kluger Vorbehalt. Er hoffte

und wünschte immer, noch Besseres zu erzielen, und

unterhielt damit auch die Hoffnung beyder Theile, das,
was jedem weniger gefiel, verbessert zu erhalten.

I. »Die Gefangenen sollen auf beyden Seiten auf

» Urphed ohne Entgelt ledig gelassen werden". (Urphed
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war eine Art Gelobung, daß man über das Gesche-

hene keine Rache ausüben wolle, das in den Zeiten
des leichten Aufbrausens so nothig war zu verhü-

ten).
4. »Alle unbezahlte Brandschatzungen beyder Theile

»sollenden Frieden aus unbezahlt verbleiben". Bil-
liger wäre die gänzliche Aufhebung gewesen; aber der

Zeiten Ereigniß brachte sie mit.
A. »Aber andere billige Schulden, die in dem

»Kriege nicht aufgehoben werden, sollen bezahlt, mit-
»hin aber nicht von Fremden gerichtet, sondern am

»Ort der Beklagten gesucht werden". So suchte

man alle Anlässe, fremde Richter auszuschließen, und
den geraden Weg zu zeigen. Durch Brandschatzum

gen und auf andere Art konnten im Kriege Schulden
aufgehoben werden.

6. »Die 11,000 Gulden, wegen Laufenburg,
»so Bern, nach dort gemachtem Frieden, noch zu

»fordern hatte, sollen die 15 Jahre aus unbezahlt

»bleiben". Das war zum.Beßten der Herrschaft,,
die, nach einem andern gemachten Frieden, diese

Summe an Bern noch zu erstatten hatte; und freund-
schaftlich war es von Bern, das sonst nichts zu ge-

winnen hatte, diese beträchtliche Summe nachzu-

sehen.

7. » Napperschweil sollte ein Jahr lang die Schul?

»den, so es an Oestreich zu bezahlen halte, nicht ent-

»richten. Im übrigen hätten die Herzoge an diese

»Stadt, oder dieselbe an den Herzog, einige An-
»spräche, darüber soll das Recht, nach dem Zojyhri-
»gen Frieden ergehen". Ein Nachlaß von einem
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Jahr, und der geöffnete Rechtsgang, war einer kleinen

Stadt Vortheils genug. Aber Bischof Heinrich be-

richtete hernach Alles. '

8. „ Vigilius Gradlers Ansprache wird ausgesetzt,

„aber deßwegen soll der Friede dennoch verbleiben".
So lohnt man unruhige Burger, die ihrer Stadt,
so sie aufnahm, Fehden ins Land bringen.

9. ».Was jeder Theil dem andern eingenommen,

„das soll er den Frieden aus ungehindert behalten,

„es wäre denn Sache, daß während der Zeit des

„Friedens etwas Anders gütlich angesehen würde.

„Nach Ausgang des Friedens soll dieser Vertrag un-

„vergriffen seyn". Wie schonend wird das eingenom-

mene Land abgetreten, ohne es zu nennen, und wie

wenn von beyden Seiten Einnahme geschehen wäre,
da es doch nur auf einer Seite lag. Dann wird die

Hoffnung des zweyten Artikels wiederholt genährt.

10. „Wegen Schlössern, Land und Leuten und

„Gütern, die sollen in dem Gewalt derer bleiben, die

„sie eingenommen, bis zum gütlichen Tag. Würde

„ auf demselben der Streit ganz anders ausgesprochen,

„soll es bey demselben verbleiben. Wollte jemand

„seine Ansprache weiter treiben, so soll es nach dem

„Rechtsgang des 50jährigen Friedens geschehen".

Hier tritt man näher, und zeigt wenigstens an, von

was Art das Eingenommene sey, aber nicht wo es

sich befinde; dann wird die Hoffnung eines bessern,

gütlicken Austrages wieder rege, und ein kleiner

Wink für den Rechtsgang, aber beyde ohne Erfolg,
hinzugethan.



Bürgermeister von 1454 — 63. 135

11. »Raub und Mord und Brand sind im Frie-
tzden ausgeschlossen". Es sind geschehene Sachen,
die nicht zu ändern, die der Krieg mitbringt, und
besonders in damaligen Zeiten roher als je mitgebracht

hatte. ^

12. »Ein Theil soll des andern Feinde nicht Auf-
»enthalt geben in seinem Lande, noch Jemand aus
»des Herzogen Landen einen Eidgenossen sür fremde

»Gerichte ziehen; daß dieses nicht geschehe, sollen die

»Herzoge verhüten". Das erste dieser Bedinge ist

jedes Friedens Bedürfniß; das zweyte eine Vorsorge,
so die Eidgenossen bey allen Anlässen nahmen, nicht

für andere Gerichte als für ihre eignen gezogen zu

werden, die sie kannten und würdigten.

iZ. » Die Eidgenossen sollen Niemand zum Bur-
»gcr oder Landmann annehmen, so der Herrschaft ge-

» hört, er wollte dann bey ihnen haushäblich sich nie-

»verlassen". Dieses war aller fremden Herrschaften
alte nicht so unbegründete Klage; so gewohnt, wie
bey uns die Furcht vor fremden Gerichten. Aber
Sitz und Haushalt reiniget Alles.

14. »Mit Winterthnr bleibt es bey der geschehe-

»nen Eidleistung". Es waltete immer bey derBela-

gerung, bey dem Stillstand der Waffen, bey diesem

Frieden eine Art Milde über Winterthnr, die eine Aus-
nähme in damaligen Zeiten war. Es war ein Stand
unter den Eidgenossen, der dessen froh war.

15. »Sicher soll man zufammenwandeln, Kaust
»Mannschaft und Gewerbe treiben, Leute und Gut
»einander unversehrt bewahren. Doch Zoll und Ge-

»leit vorbehalten". Das ist der Kitt jedes muge-
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meinten Friedens, der denselben in seinen Fugen zu-

sammenhalt: Freundlichkeit, womit man einander be-

gegnet, mit einander handelt, und jeder die Früchte
seines Bodens oder seines Fleißes dem Andern zu-

theilt.
16. „Eben so soll man auch feilen Kauf einander

„ zugehen lassen Solches bezieht sich auf Früchte,
so die Eidgenossen immer nöthig haben.

17. „Alle Ansprachen, so Verschiedene" (hier wer-
den diese weitläufig alle ausgesetzt) „aus den beyden

„Theilen, und sie unter sich haben könnten, sollen

„nach dem Rechtsgang des 50jährigen Friedens ent-

„schieden, und keine Gewalt je gebraucht wer-

„den". Wie oft sind nicht aus einem kleinen Zwist
in diesen Zeiten die Waffen gehoben worden, die Pan-
ner ausgezogen l Das zu verhüten / bedürfte es der

so ausgedehnten Herzählung aller Streitenden, und
die Wegweisung zum Recht.

iff, „Es soll kein Theil dem Andern seine Schloß,
„Land und Leute einnehmen". So endet man mit
einer Vorschrift der Natur.

Dieser Friede ist gegeben Montags vor Frohnleich-
nams-Tag, gesiegelt vom Herzog Ludwig, vom Her-
zog Albrecht für sich, und Herzog Sigmund. Er be-

zeuget, daß dieses mit seinem Wissen und Willen vorge-

gangen, und verspricht bey Würden und Ehren, densel-

ben zu erfüllen. Denselben siegeln auch alle Gesandte
der Eidgenossen, und verheißen im Namen ihrer Stäm
de, solchen in allen Punkten getreulich zu beobachten.

So fiel das Thurgau, ohne große Verwendung, den

Eidgenossen zu. So hat eine unbesonnene Spottrede
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bey schneller Rache denselben Anlaß gegeben, dieses

Land ohne Widerstand zu durchziehen, und so viel
Anderes aufgeweckt, bis man es einnehmen konnte.

Und auch nach diesem Frieden ruhete die Erbitterung,
die zu neuem Kampfe ruft, nicht, bis einst östreichische

Krieger mit und neben den Eidgenossen einen, beyden

Theilen übermächtigen Feind bekriegen mußten, und

siegreich aus gemeinsam geführtem Kampfe traten.

In dem gleichen Jahr schrieb Pfalzgraf Ludwig,
Herzog in Bayern, an die Eidgenossen einen langen

Brief, darinn er sich über den Kaiser Friedrich ernst?

lich beschwert, wie er wider gegebene Versicherung in
ertheilten Briefen den Seinigen Schaden gethan, der

mehr als zoo,000 Gulden betrage; darüber habe er

sich beschwert und um Ersatz des Schadens cmgehal-

ten, der aber nie erfolget. Er habe ihm viele Rechts?

wege vorgeschlagen, die jener alle verworfen, und ihn
so ohne Recht und ohne Ersatz gelassen lange Zeit.
Nun fodert er die Eidgenossen auf, daß sie Richter
seyn möchten, zwischen dem Kaiser und ihm. Wenn
mm schon die Geschichte von dem weitern Erfolge
nichts meldet, konnte ich diese, den Eidgenossen an?

getragene hohe, wiewohl beschwerliche Ehre, zwischen

zwey so erhabenen Streitenden das Richteramt zu füh-

ren, nicht verschweigen; auch wenn die ganze Aeuße-

rung nur eine Herzens Erleichterung unter Freunden

wäre, zeigt sie doch die Sitten der Zeit, und der

Streitenden Gemüthsart.
Johannes in der Au, Meister deutscher Lande,

des Johanniter - Ordens Commenthur zu Wädenschweil,
bestätigt das Bürgerrecht, das seine Vorfahren schon
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mit der Stadt Zürich errichtet, mit der Veste Wä-
denschweil, mit Leut und Gut so dazu gehört, und

schwört bey seinem Kreuz, bey diesem Bürgerrecht zu

verbleiben, und kein anderes mit der Veste, Land

und Leuten anzunehmen. Gegeben am St. Jakobs-
Tag, von ihm gesiegelt.' Dieses Bürgerrecht, so

kurz es ist, hat doch einen großen Werth, verheißt

mit der Veste, und was dazu gehört, treu zu seyn,
bey dem Bürgerrecht zu bleiben auf unbestimmte Zeit,
und, was mehr ist, kein Anderes anzunehmen. Hätte
das zu seiner Zeit Graf Friedrich von Tockenburg ge-

leistet, so wäre viel Ungutes erspart worden.

(1462.) So blieben nun die VII Stande überall

anerkannte Besitzer der Landgrafschaft Thurgau, und

keiner der andern Stände, die auch zugezogen waren,
machte eine Ansprache daran. Die Stadt Schaffhau-
sen allein hatte bey Dießenhofen so viel gethan, daß
die Stände ihr mit Vergnügen die Mitherrschaft über

Dießenhofen einräumten. Nur ein einziger Stress
entstand in der Zeit, da die Eidgenossen so einträchtig
mit einander waren, daß es selbst der Feind bemerkte;

und dieser einzige ward auf die annehmlichste Weise

von den Gesandten von Bern, Freyburg, Solo-
thurn. Viel, Schaffhausen und St. Gallen beyge-

legt, aus Auftrag ihrer Obrigkeiten. Der Streit
war so: Die Stände Uri, Schwyz und Glarus zo-

gen über den Wallensee, durch das Sarganser - Land

über den Rhein, nahmen Wallenstatt ein und was von
den Besten Freudenberg und Nydberg noch übrig war,
und wollten Wallenstatt als eine Zubehörde von der

Psandschaft Wesen, und das Uebrige, als erobert.
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behalten. Zürich, Luzern, Unterwalden und Zug da;

gegen foderten die gemeinsame Besitzung und BeHerr-
schung dieser Einnahmen, da Wallenstatk keine Zube-

Hördevon Wesen, und das Uebrige auch nicht diesen

drey Ständen allein zudienen möge. Der Vermitt-
ler gütiger Ausspruch gieng dahin : Wesen mit aller

Zubehörde soll den Ständen Schwyz und Glarus
verbleiben; aber was ob dem Wallensee, somit Wal-
lenstatt, und was von Freudenberg und Nydberg vor-
Handen an Leut und Gut, soll in die gemeinsame

Herrschaft der VII Stände fallen; und die Leute

an den bemerkten Orten sollen den VII Orten schwö-

ren. Der Spruch ist gegeben den 17. Hornung.
Die Gesandten alle hatten viere aus ihnen, nämlich
einen von Bern, einen von Freyburg, einen von So-
lolhurn und einen von Biel (von diesen vier Orten
die ersten) erbeten, im Namen Aller zu siegeln»

Merkwürdig ist, daß in diesem Streit nie vom eid-

genössischen Rechte die Rede war. So gut verstand

man sich damals; und diese Erwerbung bahnte den

Weg, die ganze Grafschaft bald hernach zu erhal-

ten.
Pfalzgraf Philipp, Ludwigs Bruder oder naher Ver-

wandter, von seinen nahen Feinden gedrängt, foderte

in der Zeit Hülfe von den Eidgenossen der VII Stän-
de, und diese Hülfe, die man ihm mehr vergönnte
als zuführte, wählte sich Hans Waldmann von Zü,
rich, durch dessen große Gestalt und geschicktes Bench-
men verleitet, zu ihrem" Führer, so daß er hier den

Anfang seiner kriegerischen Thaten, deren er im Ver-
folg mehrere mit Ruhm verrichtete, die ihm aber
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nicht die beßten Sitten zuzogen, scheint gemacht zu
haben. Der Erfolg des Kriegs war für den Pfalz-
grafen erwünscht, und er hatte das Gewicht eidgenöss

sischer Hülfe empfunden. Danahen suchte er, nebst

Pfalzgraf Ludwig, bey einer neuen Versammlung in
Constanz, in dem Frieden mit Oestreich, noch etwas
Vortheilhafteres für die Eidgenossen zu erzielen; aber

es war nicht möglich. Hiebey fällt mir auf, daß

zwey Jahre vorher, bey einem Zug nach Kempten,
den ich aber nicht berührt, Heini Waldmann als

Fähndrich mitzog. Dieses zeigt an, daß der größere

Waldmann, der dem Pfalzgraf Philipp zuzog, nicht
der einzige Bürger dieses Geschlechts gewesen, oder

der Name des Nämlichen, wenn es den gleichen

angeht, unrecht angegeben worden. Denn wenn
Hans auch bey Kempten war, so war der Schritt
vom Fähndrich wenn schon auch diese Stelle nicht
unbeträchtlich war) bis zum Heerführer, schnell, und
seines gewohnten Emporstrebens würdig *).

Es mag seyn, daß eine alte Freundschaft mit den

Städten in Schwaben, die so oft herbeygeeilt waren,
wenn die Eidgenossen mit einander zerfielen, Frieden
und Freundschaft wieder herzustellen, eine Hauptur-
sache war, mit der Stadt Rothweil ein Bündniß ein-

") Die meisten Jahrbücher nennen den Heini denn doch aus--

drücklich als (wie es scheint, altern) Bruder von Hansen,
der zugleich mit demselben 14s? das Bürgerrecht von
A ü rich angenommen, und noch (immer als Fähndrich) bey
der Einnahme von Dießenhofen u. s. f. gedient habe. In
den Burgundi'schen Kriegen, wo Hans eine so glanzende
Rolle gespielt, findet man den Heini nicht mehr.
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zugehen, oder, daß es erwünscht war, von dem thätigen

Landgericht daselbst, und den allfälligen Vorfoderungen

ledig zu werden, und dieses die Eidgenossen vermocht ha-
be, so weit außer ihren Gränzen eine Verbindung einzu-

gehen. Einmal die Erledigung von diesem Gericht ist

in dem Bündniß begriffen. Oder das Vorschweben
der Zeiten könnte der Hülfe für die nächsten 15 Jahre,
wie der Bund beschlossen war, mehr Werth gegeben

haben; oder es möchte Rothweil eine nahe Noth vor-
gestanden haben, weil zuerst von einer Belagerung die

Rede ist. Dem sey wie ihm wolle, so wurde mit
den sämmtlichen VIII Ständen ein Bündniß auf be-

meldte Jahre beschlossen. Der Eingang sagt nur von
alter Treue, Liebe und Freundschaft, die man gegen
einander getragen. Nothweil wird in Absicht der

Hülfe zuerst erwähnt; und diese ist von gedoppelter

Art. Einmal, wenn Rothweil belagert, oder von
dem Reich gedrängt würde, dann ziehen die Eidge-
nossen der Stadt zu, in ihren eignen Kosten. Die
zwole Art ist, wenn Rothweil zum Krieg käme und

um Hülse bitten würde, dann sollten die Eidgenossen

auch zuziehen; aber Rothweil giebt auf jeden Mann
des Monats l Gulden Rh. von dem Tage an, wenn
der Zuzug in Zürich ankommt. Wenn sie die Mann-
schaft nicht mehr brauchten, und den Sold absagten,
so sollen sie denselben nach Marchzahl entrichten.
Dann verheißt Rothweil, wenn die Eidgenossen Hülfe
bedürfen und erfoderten, in der Stadt Kosten, zuzu-
ziehen, und letztere offen zu halten, so daß sich die

Ihrigen darum halten mögen wider ihre Feinde. Das
Uebrige hat die gewohnten Bedinge, wie in gleichen
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Bündnissen. Die Eidgenossen behalten sich vor: Das
Reich, und ihre Freyheiten und Gerichte; Rothweil:
Das Reich, und ihr eigen Hofgericht. Da aber in
dem Punkte von fremden Gerichten die Rede ist,
so werden damit dieselben alle, und somit auch das

zu Rothweil namentlich ausgeschlossen. Rothweil und

die Eidgenossen geloben bey wahrer Treue den Bund
zu halten, und Rothweil beschwört ihn. Gegeben am

Samstag nach St. Veits-Tag. Die Eidgenossen wa-

ren denn doch in einer Lage (wiewohl ihnen viel ge-

lungen war), daß sie inner iZ Iahren Verschiedenes,
das geschehen konnte, ersorgen mußten; und dasGlei-
che scheint auch Rothweil befürchtet zu haben. Da-
her von Belagerung zuerst gesprochen wird. Dabey
ziehen die Eidgenossen in eignen Kosten. In übrigen

Kriegen ist ihnen Besoldung ausgemacht, und das

Ziel gesetzt, wenn der Anfang sey, und wie er auf-
höre. Und so wird auch das Hofgericht mit den übrigen
fremden Gerichten gegen die Eidgenossen außer Kraft
gesetzt, und behalten sich dieselben, wie sonst in kei-

uem Bund, ihre Gerichte vor.

(146z.) Die Jahre des Krieges und der Unru-
hen, oder gänzliche Beruhigung, mögen die Aebtis-
sinnen verhindert haben, den Vertrag wegen Ueber-

lassung des Zolles an die Stadt wieder zu erneuern.
Aber in diesem Jahre war die Aebtissin immer so auf-
merksam, eine neue Urkunde wegen dieser Ueberlas-

sung auszustellen, wo im Wesentlichen gegen der frü-
Hern nicht viel Veränderung vorkommt. Hier finden
sich keine besonders mit Beytrag anzusehende Frauen
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mehr, wie zuvor. Die Leute, denen Zins abzustak-

ten ist, haben sich natürlich viel verändert. Einige
hat die Stadt an sich gebracht. Hingegen was an die

Kirchen an Oehl, und an verschiedenen Arten von
Besoldungen zu erstatten, ist unverändert geblieben.

Neu ist, was von dem Zoll von Egeri hier ange-

führt wird, der in zo Rotten Fische, von Egeri
alle Jahr abgestattet worden; nun aber, da Zürich
mit Egeri übereingekommen, daß letzteres den Zoll
bezahlen sollte, ist der Rath verpflichtet, für die Rot«

ten Fische der Aebtissin 2 Pfund Pfenning jährlich zu
bezahlen. Der Brief ist gegeben und von der Aeb-

tissin gesiegelt am St. Moritzentag. Alles in der Ur-
künde ist von Hoheit und Gnade voll, und sie schreibt

selbst den Dank vor, den die Stadt haben sollte. Die
Sprache machte Zürich keine Mühe. Denn es gab
wieder Anlässe, wo der Rath auch in hohem Ton
mit den Damen sprechen durfte. Und da bey vermehr-

> ter Handlung der Zoll immer mehr betrug, ließ sich's

wohl ein wenig Uebermuth dulden.

(146z.) Ob Ludwig XI. in Frankreich den un-

schuldigsten Vertrag, den er jemals gemacht (da er

nur den einfachen Bund seines Vaters Carls VII.
mit den Eidgenossen mit einem neuen Eingange und

Beschluß versehen ließ und mit dem königlichen Sie-
gel verwahrte) aus eignem Trieb geschlossen, weil er

das Volk der Eidgenossen, als Augenzeuge der Nie-
derlage, so sie in seinem ehemaligen Heer angerichtet,

wohl kannte, oder aber auf Verlangen der letztern,
wie sie immer dafür in allen Bündnissen mit Frankreich
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angesehen worden, um in größern Hulden bey einem

so thätigen König zu stehen, sagt die Geschichte nicht.
Uebrigens hat dieses Bündniß, das, wie die vorigen,
ungehinderten Zusammenwandel, und keine Feinde des

andern durch das Land gehen zu lassen verspricht,
hernach den Eidgenossen den nähern Zutritt gegeben,

im Verfolg wichtigere und von dem König schlauer

auSgedachte Verträge mit ihnen zu machen.

(1464.) In diesem Jahr kaufte die Stadt von
einer Bürgerin, welche Erbin von Caspar von Klin-
genberg war, die Vogtey von Ober 5 und Nieder-
Stammheim durch einen vermischten Werth von jähr-
lichem Zins, und einem beträchtlichen Leibgeding,
das nach ihrem Tode wegfällt. Alles wird vor dem

Schultheiß Hans Oeri und dem hiesigen Stadtgericht
verhandelt, und in einer gedehnten Urkunde ausgefer-

tigt, die gegeben ist Donnstag nach St. Matthias-
Tag. Diese Erwerbung war zwar an den Gränzen
von Thurgau; dennoch aber Zürich gegen seinen übri-

gen Besitzungen wohl gelegen. Diese Verkäuferin
hatte, neben ihrem Gemahl, noch einen erbetenen

Vogt, der ihr von dem Gerichte zugetheilt ward.
Hingegen hat Anna von Boßweil, von Toggweil,

des Eberhards von Boßweil Gemahlin, mit Wissen
und Willen ihres Gemahls, als ihres rechten Vogts,
das Bürgerrecht von Zürich, nur für sich, ohne ih-
ren Gatten, auf 10 Jahre angenommen, mit ihrer
eigenthümlichen Veste Freudenfels, die der Stadt offen

Haus seyn sollte, mit den gewohnten Bedingen.
Beym Eintritt zahlt sie, nach der neuen Uebung,
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g Gulden Rhein., und jährlich zu Steuer I solcher

Gulden; dann verspricht sie Gehorsam, wenn Je-
mand im Streit mit ihr das Recht bey der Stadt
Zürich suchen würde, und den Spruch sich gefallen

zu lassen, ohne weitere geistliche oder weltliche Ge-
richte zu bemühen. Eine Gesandtschaft von der Stadt
in eignen Angelegenheiten und in ihren Kosten bittet
sie sich aus, so oft sie es bedürfte» Der Brief ist ge-

geben Samstag nach Mathias, zwey Tage nach dem

Vorigen, von ihr, und von ihrem Gemahl und Vogt
gesiegelt. Das Bemerkungswerlhe in dieser Urkunde

steht so hervor, daß es keiner weitern Auseinander-
setzung bedarf.

Wenige Tage nach dieser Handlung errichtete auch

Abt Jos von Stein und das Convent daselbst, viel-

leicht von der erst kürzlich erfolgten Verbindung der

Stadt Stein mit Zürich und Schaffhausen veranlaßt,
ein Bürgerrecht mit Zürich. Er verspricht / mit den

der Stift zugehörigen Leuten und Gütern dasselbe an-

genommen zu haben, für 10 Jahre. Schutz und

Schirm ist ihm und der Stift und ihren Leuten zuge-

sagt; und wenn die Stift mit der Stadt Stein Streit
hätte, kommen sie für das Richter-Amt in Zürich,
und beruhigen sich mit dem Spruch. Da aber die

Stift auch Leute und Güter, Nutz und Zins außer
dem Land habe, und sie den Schutz darüber von de-

uen suchen müsse, wo die Sache gelegen ist, so möge

sie diesen Schutz mit Wissen und Willen und dem

Rath der Stadt Zürich gebrauchen. Auch nimmt die

Stift während diesem Bürgerrecht mit Zürich kein

anderes an. Käme die Stift in Fall, eine Gesandt-

III. 50
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schaft von Zürich sich auszubitten, läßt man auf ihre

Kosten sich's gefallen, und sie verspricht, die Ueber-

lassenen, Leibes und Gutes halber, sicher und unge-

fährlich wieder zu bringen. Wenn in der Zeit Zürich
Völker in die Stadt Stein legen wollte, sollte es ohne

der Stift Kosten und Schaden geschehen; und wenn
letztere etwas verkaufen würde, das das Volk nöthig

hätte, soll sie solches in dem gewohnten Preis geben.

Um das Bürgerrecht sollte die Stift 25 Gulden Rh.
und jahrlich zu Steuer 12 solcher Gulden entrichten;
damit soll Alles gesteuert und geleistet seyn. Die »

Geistlichkeit wird vorbehalten. Gegeben auf St, Matt
thias-Tag. Mehr als gewohnt sind diese Bedinge.
Viel Rücksicht auf des Reichs umliegende Orte, daß

für dortige Gefalle die Stift Rath und Schutz bey

Zürich suche, und diese Stadt von Allem Wissenschaft

hätte. Die Sorgfalt, wenn Völker in die Stadt
Stein gelegt würden, oder wenn die Stift Streit
hätte mit der Stadt, und daß die dort liegenden Völ-
ker im Ankauf ihrer Bedürfnisse gut gehalten wür-
den, ist ebenfalls zu bemerken.

Viel kürzer und unabweichend von den gewohnten
Formen ist das Bürgerrecht des Abt Johanns von

Hauptweil in der Reichenau, der Insel dieses Na-
mens, von dem untern Bodensee umflossen, der frucht-
barsten und anmuthigsten Gegend, die man nur wün-

scheu kann. Diesem neuen Bürger wird Schutz und

Schirm verheißen. Er hingegen verspricht Pflicht und

Gehorsam. Aelterer Streite nimmt sich die Stadt
nicht an. Wer in dem Streit mit dieser Stift von

Zürich Recht verlangt, dem folget sie; verlangt sie
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Gesandtschaft, die erhält sie auf ihre Kosten. Zum
Eintritt giebt sie iv Gulden Rh., und alle Jahr auf
Weihnacht 6 Gulden. Damit ist Alles gesteuert und

abgethan. Sie nimmt auch kein anderes Bürgerrecht
an, ohne Wissen von Zürich. Der Brief ist gege-
ben auf Dienstag vor St. Catharina. Es war der

Beytrag, gerade beym Eintritt, nur gewohnte Sache,
wie das Verbot, ein anderes Bürgerrecht anzunehmen.

Das eine war Sorge für die Einkünfte, das andere

für die Ruhe.
Einer der aufgebrachtesten Anhänger von Oestreich,

der Eidgenossen harter Feind, war Bilgen von Hem
dors, der, wie oben bemerkt, bey dem versuchten Ue-

berfall der Stadt Schaffhausen, da schon um die Be'-'
dinge der Uebergabe eingetreten war, dieser Stadt sich

aufsätzig erzeigt hatte. Er wandte sich nun in einem

weitläuftigen Schreiben an die Eidgenossen, klagt
über die Anlachen von Lausten, unsere Bürger, daß
sie ihm sein Schloß weggenommen, und über Schaff-
Hausen, daß dieses ihm dieselben in Schutz nahm, da
sie doch Gewaltthat gegen die Seinigen verübt. Er
beruft sich auf Aussprüche, die darüber ergangen,
die man aber nicht gehalten, auf kaiserliche Befehle,
die man nicht befolgt. So klagt er sich mehr in ei-

nem langen als verständlichen Briefe. Weil dieser

unruhige Mensch noch öfters zum Vorschein kommt>

mit Aufreizen und Thätigkeit zu neuen Kriegen, und
weil unsere Bürger, die Fulachen, der Gegenstand
der Klage sind, konnte ich ben Vorfall nicht verschwei-

gen. Es ist inzwischen ein Brief vom Kaiser an die

Eidgenossen vorhanden, darum er über ben Spruch
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des Kammergerichts, der die Eidgenossen von frem-
den Gerichten befreyt, sich beklagt, den, welchen

Heudorf erhalten, wirklich einstellt, und die beyden

Theile an seinen Hof, gütlich in der Sache zu han-

dein, einladet. Aber von dem Austrag findet sich

nichts. Das mußte die Erbitterung dieses Adelichen
immer mehr aufreizen.

Es findet sich in diesem Jahre ein Abschied der

Eidgenossen, worinn einem jedem Stand, der die

gleichen Gesinnungen hätte, aufgetragen ist, zu be?

stimmten Zeiten ihre Gesandtschaften zuerst ob dem

Wald, zu Samen, dann in Nid dem Wald, zu

Stans, hernach zu Uri, gegenwartig zu haben, da-

mit sie vor den Landes-Gemeinden an jedem Ort er-

scheinen mögen, um sie zu ermähnen, mit den übn-

gen Orten sich zu-vereinigen, und die Sache zwischen

dem Abt zu St. Gallen und dem Land Appenzell ven
handeln zu lassen, was bishin die zwey Stände nicht

zugeben wollten. Da diese Art, die Eintracht in
Gesinnung unter den Eidgenossen bey einigen abwei-

chenden Ständen zu erhalten, noch nie so deutlich vor-
gekommen ist, wollte ich sie nicht unberührt lassen»

Diese Befehle, Gesandte zu schicken an die einen,
und hingegen Landes - Gemeinden zu halten in andern

Ständen, das man gestattete, sind doch wirklich be-

merkenswerth.

Es geschah' auch in diesem Jahr, daß die III
Waldstatte den Stand Glarus in die Mitbeschützung

der Stadt Rapperschweil aufnahmen, und das gab

Anlaß, einen ausführlichen Vertrag der beschützenden

Stände mit ihrer beschützten Stadt zu errichten, der
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mit vieler Mäßigung abgefaßt ist, und der Stadt Rechte

und Freyheiten sehr schonend umsaßt. Da bishin das

Schicksal dieser Stadt nicht unberührt geblieben, und
sie den Unsern zugethan war, konnte ich das Wichtig-
sie, das sie betraf, nicht übergehen.

»
(1465.) Es ist vielleicht ein angenehmes Sitten-

Gemählde (das,ich lieber zerstreut, als am Ende eines

Zeitpunkts gesammelt und gehäuft darstelle), von der

genauen Beobachtung der Ordnung bey den Vergnü-

gungen, so die Eidgenossen in ihren Zusammenkünften

genossen, eine kurze Beschreibung zu machen, die ich

aus der Einladung von Zürich zu einem gemeinsamen

Zielschießen hernehme. „Es soll mit dem Armbrust
so geschossen werben, daß alle Gaben von 20, 16,
und r-4 Gulden, bedeckte Pferde, Ochsen von 12

Gulden, silberne Schaalen von 6 und 4 Gulden,
ein goldener Ring von 2 Gulden ausgesetzt sind. Der
Antheil des Schreibers, der Betrag des Doppels ist
bemerkt. Die Größe des Kreises, die Weite des

Schuffes (und daß dieses mit freyem Schweben des

Arms, aufrecht, so daß die Sul die Achsel, der

Schlüssel die Brust nicht berühre, auf einem Stuhl
ohne Anlehne sitzend gethan werde). Diese Freude

ist auf z Tage angelegt, und zum Voraus angezeigt,

was an jedem geschehen soll. Diese Belustigung war
vermuthlich bey dem frohen Gefühle des Friedens und
der Eintracht, mit denen so wichtige Dinge in kurzer

Zeit unternommen und ausgeführt worden, angefe-

hen, und im beßten Wohlvernehmen genossen wor-
den.
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(1466.) 'Die Stadt Schaffhausen, immer mehr

gedrängt von dem unruhigen Bilgen von Heudorf,
sandte Abgeordnete von Ort zu Ort, wie der dießjäh-

rige Abschied sagt, und bat, daß man Gesandte nach

Constanz sende, wo der Kaiser selbst einen Tag aus<

geschrieben hätte. Daß die AbjRrdnng geschehen,

daran ist kein Zweifel, aber mehr an dem Erfolg,
da nichts Ansträgliches zum Vorschein kam. Aber
die gegenseitige Erbitterung ruhete desto weniger. Das
zeigt sich in den folgenden Ereignissen.

Es hatte Heinrich Effinger, der schon viel Schwer
res für das Vaterland erduldet, und viel Gutes ges

thau hatte, den Anlaß, von dem Kloster Engelberg,
über Wettschweih Stallikon und andere kleine Orte, die

Gerichte zu erwerben. Da stand er nicht an, diese Ge-
richte, wie andere vortreffliche Bürger, nach der eig-

nen Erwerbung, seinem Vaterlande der Stadt Zürich
käuflich zu überlassen. Diese Erwerbung war doppelt
angenehm; theils wegen der Nähe, da das Land ge-
rüde hinter dem nächsten Berge bey der Stadt liegt,
und theils mit dem Freyamt in seinem Thale zusam-

menstoßt, das an Fruchtbarkeit dem andern nichts

nachgiebt.

Wie getreu die Eidgenossen damals an einander

waren, und von dem noch in frischem Angedenken

gebliebenen einheimischen Kriege her sorgfältig allen

Mißverstand schon im ersten Keim vermieden, und die

Eintracht, die sie in diesen Zeiten so nöthig hatten,

zu unterhalten trachteten, ist noch ein Beweis in den

Abschieden enthalten; da nämlich verabredet ward : Es
sollten zweyer Stände Gesandte nach Zürich gehen.
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um die Stadt von dem Unrecht, das sie einem be-

nannten Angehörigen der Eidgenossen gethan, abzu-

nehmen. Wenn dies schon einen Fehler meiner Va-
terstadt anzeigen sollte (der aber weder benannt, noch

vertheidiget ist), so macht mir doch die Art, einander

zurechtzuweisen, ein Vergnügen, das ich nicht verhal-
ten kann. So weit mußte die Vertraulichkeit gc-

hen, wenn man > im Innern vereint, gegen Beußere
sich stärken will.

(1467.) Da die Stadt Winterthur einsah, daß

sie in ihrer bisherigen Lage kaum bleiben konnte, son-

dern entweder den Eidgenossen sich ergeben, oder einen

emsmaligen Ueberfall zu erwarten hätte, und sie da?

neben betrachtet, wie viel sie in dem lehten Zürich?

Kriege (da bey dem ersten Versuche des Friedens aller

Adel, der sonst in Zürich war, dort mit den kostba-

reu Führern sich aufhielt und Vieles von der Stadt
mit großem Aufwand geleistet werden mußce), gelitten

hatte, foderte sie an Herzog Sigmund einen Ersatz

dieser großen für das Haus Oestreich getragenen Un,
kosten. Aber da dieser Fürst selbst im Gedränge war,
und eher Geld bedürfte, als bezahlen konnte, fand

erden beßtcn Ausweg, wenn die Stadt sich an Zü-
rich, von dessen Landen sie schon umzingelt sey, erge-
ben würde, und letztrer würde gern ein Billiges ent-

richten, daraus jener Kosten-Ersatz entnommen, und

er, Herzog, auch noch zum Theil befriedigt werden
könnte. Diesen Vorschlag ließ sich die Stadt Win-
terthur gefallen, und Zürich, das nach dieser Erwer-
bung auch nicht nnbegierig war (was die Natur der
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Lage schon zu fodern schien), und bey allen vorigen
Schritten der Eidgenossen gegen Winterthur in Sors

gen stand, ließ sich diese Auskunft auch wohl gefab

len. Danahen entstanden zwey Urkunden; eine von
dem Herzog, da er der Stadl Zürich die Stadt Win-
terthur übergiebt, um 10,000 Gulden Rh., mit dem

ausgedrückten hohen Willen, daß der Stadt Winters

thur von diesem Betrag Zooo Gulden Rh. an ihren
Kosten - Ersatz zukomme, die übrigen 2000 Gulden

Rh. aber ihm, Herzog, zudicnen sollten; Alles auf
Wiederlösung beschlossen, wo am Ende der Herzog

feyerlich anbedingt, Zürich zu Gemüthe führt, und

sich vorbehält: Daß die Stadt Winterthur bey al-

len ihren Freyheiten, so dieselbe von Kaisern und

Königen erhalten, gänzlich verbleiben soll. In der

zweyten Urkunde versichert Zürich, die Stadt Win?

terthur von dem Herzog Sigmund erhalten, und die

Summe der 10,000 Gulden entrichtet zu haben; ver-
sichert daneben den Herzog, die Stadt Winterthur bey

allen ihren erhaltenen Freyheiten ungekränkc verbleiben

zu lassen. So erhielt Zürich das von der Grafschaft
Kyburg von allen Seiten umgebene Winterthur, das

in einem schönen Thale von fruchtbaren Rebhügeln
umgeben, durch Fleiß, Handelschaft, Kunst und Wis-
senschaften blühend ward, und beydes der Stadt, die

solches auf diese Art erhalten, und sich selbst Ehre
machte. Auch ruhete die Stadt Winterthur nicht,
bis sie von dem Haus Oestreich in späteren Zeiten die

Versicherung erhielt, die Wiederlösung nimmermehr

zu fordern.
Wer mit Erstaunen bedenkt, was in diesem über
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ein Jahrzehend noch angestiegenen halben Jahrhun-
dert für Länder unsere Stadt k/äuflich an sich gebracht,

und die Begierde nach Mchrerm; was für einen lang-

wierigen, kostbaren Krieg sie geführt; den Unterhalt
so vieler Fremden, die, während demselben, sich dort

aufhielten, und der Heerführer, die immer viele Darlehn
forderten ; wie viele Eidgenössische, oft vereitelte, und nur
selten fruchtbare Tagleistungen gehalten wurden, die Mo-
natlangen Reisen unserer Abgesandten an den kaiserlichen

Hof und an den Nürnberger-Reichstag, die lange

Belagerung, den wenigen Zufluß von dem verbünde-

ten Mächtigen — was das Alles für Summen geko-

stet, der wird sich verwundern, woher Zürich in dem

beengten Zeitraum so viel aufbringen mögen, ohne

daß jemals ein aufsteigendes Mißvergnügen öffentliche

Unruhe erregt hätte. Freylich hatte die Stadt, seit

den ältesten Zeiten her, von allen Bürgern jährlich
eine Steuer erhoben, die mit denen von den angenom-
menen adelichen Bürgern bezogenen und von den Bür-
gerrechten der Stifte erhaltenen, ein Beträchtliches

mag ausgeworfen haben, dessen nicht zu gedenken, was
die übrigen Gefalle zu Stadt und Land einbrachten.
Daneben war man nunmehr bedacht (was wenigstens
keine frühern Spuren zeigen), auch von dem Land eine

Steuer aufzunehmen. Und da war nirgends Unzu-
friedenheit zu verspüren, außer in Wädenschweil und

Richtenschweil. Diese sagten: Sie seyen dem Orden
des Hauses Wädenschweil unterworfen; nur thun sie

Kriegsdienste mit Zürich; dazu seyen sie einzig ver-
bunden, aber Steuern betreffen sie nicht. Umsonst

belehrte man die Widerstehenden mit Urkunden, mit
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hergebrachter, und im letzten Frieden bestätigter Re-
gierung. Man sandte ihnen einen der weisesten

Staatsmänner, Heinrich Schwend, mit einem kleinen

Begleit von 40 Mann zu; aber auch dieser angese-

hene beliebte Mann konnte nichts ausrichten, und be-

richtete die eigne ausgestandene Gefahr. Da sandte

man 500 Krieger mit einem Hauptmann dahin. Die
Schuldigen zogen sich in das Gebiet, wo sie Hülfe
gesucht hatten, und Schwyz zog mit 500 Mann in
die March. Da eilten die Gesandten von Zug und

Glarus, ünd bald von allen andern Orten, die noch

umstehende Ziehung der Waffen zu verhindern, und

diese leiteten die Sache mit erhaltener allgemeiner Zu-
ftimmung so ein, daß der Rath von Bern, mit Zu-
zug einiger eidgenössischer Gesandten, darüber abspre-

chen sollte. Der Spruch siel dahin aus, daß die

Gemeinden Wädenschweil und Richtenschweil 4- Jahre
lang die Steuern entrichten solle», so wie sie angese-

hen werden; dann sollten sie die Stadt Zürich demü-^

thig bitten, daß sie die verdiente Strafe ihnen nach?

lassen möchte, und dabey verheißen, daß sie ihr künf-

tig gehorsam seyn wollten, da sich die Stadt nach lan-

gem Weigern entschlossen habe, alle wohlverdiente

Strafe und zu fordernden Unkosten diesen Angehörigen
nachzulassen und zu schenken. Im übrigen soll es

bey den Verträgen, so Zürich mit den Eidgenossen und

andern Behörden darum errichtet, gänzlich verbleiben.

Gegeben den 4. Brachmonat t46lZ. Gesieg-elt von
Bern und den eidgenössischen Gesandten die zugezogen

waren. Da dieser Widerstand in dem Jahr vorher

angefangen, so habe ich bis zur Bollendung der Ge-
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schichte alles in dieses Jahr eingetragen, wenn schon

erst im folgenden Jahr die Sache zum Ende gebracht

worden. Der Spruch war annehmlich und gerecht;
aber dieser unselige Widerstand brach in neuern Zeiten
wieder aus, uyd machte eine natürliche Beyhülfe,
die dem Schutze der Obrigkeit in Zeiten der Bedürft
niß entgegen gehen sollte, schwer in der Ausübung.
Das Stillschweigen des Ordens ist eben so merkwür-

dig, als der Auszug von Schwyz, dessen mit Klug-
heit nicht weiter gedacht ward.

So sehr man geeilet hatte, und glücklich war,
diesen innern Zwist, wobey schon die Waffen von
ferne glänzten, mit Güte beyzulegen, so nöthig war
es, den innern Frieden zu befestigen, weil die äußern
Feinde nicht ruheten. Ob der Herzog Sigmnnd den

ersten Antrieb gab, das ich kaum glaube, oder ob der,
von dem letzten Krieg her gegen die Eidgenossen und

ihre Verbündeten und überall gegen die Städte erbit-

terte Adel aus sich ohne andern Trieb, nach eigner

Verwegenheit handelte? Einmal der Adel im Elsaß
und in Schwaben ruhete nicht, bald Schaffhauscn,
bald Mühlhausen mit Anfällen zu bedrohen, so daß,
des iZjährigcn feyerlichen Friedens ungeachtet, ein

neuer Krieg mit Oestreich unvermeidlich schien.

Der erste Anfall geschah'gegen Müllhauscn, eine

angesehene Stadt mitten im Elsaß, die lange schon

ihren eignen Bestand und Verfassung, mildere Sit-
ten, und durch Fleiß und Thätigkeit einen bescheidenen

Wohlstand genoß, den der Adel umher mit neidischen

Augen und mit gespannter Leidenschaft ansah. Wenn
ks keine zum Voraus angestellte Sache war, daß ein
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fremder Bursche an seinen Meister eine kleine Summe
foderte, auf Verweigern bey dem Bürgermeister an-

suchte, und auf besten nicht so freundliches Begegnen
die Stadt unzufrieden verließ, so war es wenigstens

von den Adelichen eingeleitet, daß er einen Absage-

brief der Stadt schrieb, die kleine Summe, die man
ihm nachsandte, nicht annehmen wollte, und seine

Ansprache einem Adelichen im Elsaß käuflich überließ,
und daß dieser die Summe mit Kosten und Schaden
übertrieben foderte. Dem neuen Ansprecher schrieb

man gelassen zu: Man habe dem ersten Forderer seine

ganze Ansprache zugesandt, und er habe sie nicht an-
nehmen wollen; Ihm sey man nichts schuldig. Auf
dieses hin sandte der von Regisheim, der schöne Kau-
fer dieser Ansprache, einen Absagebrief der unschul-

digen Stadt zu, und noch andere seines Gelichters,
nach damaliger herrlicher Gewohnheit, thaten desglei-

chen, ja die von höherer Gewalt nahmen selbst An-
theil, und belagerten Mühlhausen. So gieng man
mit einer Stadt um, die nichts verschuldet hatte. In
dieser gefährlichen Lage wandte dieselbe sich an Bern,
Freyburg und Solothurn; sey es, daß sie von der

Belagerung von Laufenburg her diese Städte kannte,

oder wußte, daß sie gern hülfreiche Hand boten, und

machte ein Bündniß auf 15 Jahre mit ihnen; ja sie

vermochte auch die andern Eidgenossen, sich der Sache

anzunehmen. Da gab der Adel im Elsaß der Stadt
Mühlhausen einen Spottnamen, der mit dem gezüch-

tigten Witz von Konstanz übereinstimmte, und daraus

abgezogen war. Als das Bern vernahm, machte

es sich auf, einen Zug ins Elsaß zu thun; und da
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es denselben mit Solothmn schon unternommen, trw?

ten beyde Bischöfe von Basel und Constanz, wie oft,
ihrer Würde gemäß, in das Mittel, und schrieben,

mit anerkanntem Stillstand der Waffen, einen gütli-
chen Tag auf Michaelis aus, nach Basel. Die Eid-
genossen folgten diesem Ruf. Aber der unruhige Adel
konnt» so wenig sich Hinterhalten, daß er, während

dieser Handlung zu Basel, Mühlhausen an Neben
und Früchten um die Stadt herum beschädigte. Da
das die Gesandten der Eidgenossen vernommen, eilten

sie nach Hause, die Schande und Schaden zu rächen.

Dennoch ward dem fehlbaren Adel mit den kräftigsten
Vorstellungen so weit zugesetzt, daß er zu einem von
Neuem angesehenen Stillstand der Waffen Hand biete,

was er versprach, bis auf Ostern des folgenden Iah?
res, aber kaum ohne Beeinträchtigung von ihm ge-

halten wurde.

In diesem Jahre kaufte die Stadt Zürich von
einem Bürger die alte Veste Regensperg, und die

Dörfer Regenstorf und andere, die vor altem schon zn

dieser Burg gehört hatten. Aber ein unruhiger Ren
cher damaliger Zeit, Rudi Mötteli, dessen Vermögen

zum Sprüchwort, wie nachher durch seine vielen thö-
richten Unternehmungen und Streite zu Nichts gewor«

den, hatte auch Lust zu diesem Kauf, und machte

unsrer Stadt mit vielen Streitsachen, die er darüber

mit seiner gewohnten Frechheit bis auf das Aeußerste

trieb, so Viele Mühe, daß erst 1470 der letzte Streit,
nach einem Anlaßbriefe, durch die V Orte, Bern, Uri,
Schwyz,Zug und Glarus, oder vielmehr durch ihre Ge-
sandten, somit die unbegründeteste Ansprache vermittelst
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eines Spruchs entschieden worden. Wer gern über-

triebenen Streit durch alle Irrwege verfolgt, der

könnte seine Luft mit Durchgehung vieler dahin dienen-

der Urkunden büßen, und daraus mit einmal alle

Schleichwege der frevelnden Ungerechtigkeit kennen

lernen.

Da nun der Adel keine Ruhe hatte, und der

Stadt Mühlhausen, wie ihren Umgebungen, immer
-mehr Schaden geschah, legten Bern, Freyburg und

Solothurn, jeder Stand eine Besahung von 100
Mann dahin. Da sammelte Thüring von Hallweil,
der Zürich nicht unbekannt war, ein Heer von zooc»

Mann; mit dem zog er gegen Mühlhausen. Die in
der Stadt ruheten nicht, machten einen Ausfall, be-

schädigten das Heer, und litten auch dabcy. Da
man aber wahrnahm, daß mehr noch, als nur der

übermüthige Adel, im Spiel war, daß Oestreich

selbst der Sache sich annahm, und Hallmeil, ihr
Heerführer, so furchtbar im Felde stand, suchten di-e

drey Stände theils sich zu verstärken, theils ihre Eid-
genossen zum Zuzug mit Beförderung zu ermähnen,

und sandten Oestreich ihre Absagebriefe. Bern selbst

zog mit ivov Mann aus, und die Eidgenossen zöger-

ten nicht, mit ihren Pannern zuzuziehen. Auf dem

Marsch unterließen sie nicht, die feindlichen Städte,
Schlösser und Dörfer mit Brand, Plünderung und

Zerstörung heimzusuchen; und da sie sich mit den Völ-
kern der III Stände vereinigt hatten, ward dieses

grausame Recht des Krieges, das alle Zeiten kannten,

an mehreren Orten und an ihren unschuldigen Einwoh-
nern unerbittlicher ausgeübt, und ein großer Raub
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gesammelt. Da aber die Feinde sich oft verlauten

lassen, daß die Eidgenossen doch immer auswichen im
offenen Felde zu erscheinen, und nur in Orten, wo
sie ihre Versorger hatten, erschienen, zogen sie auf
eine große Ebene von weiter Ausbreitung. Man hieß

diese geräumige Gegend das Ochsenfeld. Da stellten

sie ihre Panner in einen Kreis, daß sie von ferne so

wie ihre Waffen glänzten, und erwarteten da den Feind,
der aber den Kampf auf diesem weiten freyen Felde

nicht bestehen wollte. Von da zogen sie, da Mühl-
Hausen für alle Anfälle genugsam verwahrt war, mit
ihrer Beute wieder nach Hause. So hatten sie den

vermeßnen Adel in seinen Besitzungen gezüchtigt, und

Oestreich, das diesen Uebcrmurh entweder selbst auf-
gereizt, oder demselben doch zugesehen hat, ohne zu

verwehren, wie es der Friede doppelt erfodert hätte,

ihre nie genug erkannte Stärke fühlen lassen.

Weiter oben im Lande hatte Bilgeri von Heudorf,
der härteste Feind der Eidgenossen, und der besonders

Schaffhausen, das er vor einigen Jahren schon gern

für Oestreich eingenommen hätte, äußerst gram war,
nie unterlassen, Schaffhausen zu kränken, und (weil
dasselbe die nahen Besitzer des Schlosses Lauffen, die

Fulachen, unsere Bürger, begünstigte) mit allem,
was er nur ersinnen konnte, sogar mit Acht und Aber-

acht, zu verfolgen. Besonders stellte Heudorf dem

Burgermeister am Stad, einem nahen Verwandten
der Fulache, immer nach, nahm ihn gefangen, und
erhielt für dessen Entledigung iZoo Gulden. Zuerst
wollten die Eidgenossen, nachdem sie diesen Trotz ver-

nommen, geraden Wegs ins Hegau ziehen. Allein
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es ward mit vieler Mühe ein Tag gesetzt auf Con?

stanz. Da ward Heudorf durch einen Spruch verfällt?
Er sollte dem Bürgermeister am Sîad das Lösegeld

von iZoo Gulden wieder zurückstellen. Aber es ge-
schahe nicht.

Da das Bedrängniß gegen Schaffhausen immer
zunahm, und dabey seinen Bürgern und denen von
Fulach zugleich Hartes widerfuhr, und Zürich auch

dieses Betragen immer mehrere Mühe machte, so

gab die nahe Gefahr, und die Bundespflicht, und der

Schutz den man Bürgern schuldig war, der Sache
ein großes Gewicht. Da man kaum aus dem Krieg
für Mühlhausen zurückkam, und Zürich, das schon

eine Besatzung nach Schaffhausen gelegt hatte (deren

Felix Keller, der nachher als ein Held sich zeigte,

vorstand), so beredete man die Eidgenossen, die durch
den zunehmenden Ueberdrang auch aufgebracht waren,
Oestreich in seinen eignen Besitzungen anzugreifen,
und die Belagerung von Walbshm vorzunehmen. Zu
dem Ende ordnete Zürich 1500 Mann, die unter
dem Hauptmann Eberhard Omiken auszogen ; und die

Eidgenossen brachen mit ihren Pannern eben so aus-

gerüstet nach. Nie war die Eintracht, mit der man
einander in diesen Zeiten begegnete, so treu, so über-

einstimmend, so zutreffend gewesen. Die Zahl der

vereinigten Eidgenossen belief sich auf 15,000 Mann,
eine furchtbare Zahl gegen eine kleine Stadt. Bern
halte schon lange vorher den Weg nach Laufenburg

gefunden, und erschien jetzt, wie die übrigen Eidge-

nossen, in starker Zahl. Die große Büchse, ein Feuer-

schlund von ausgezeichneter Mächtigkeit, warb von
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Zürich mit eigner Anstalt dahin gebracht; aber nach

einem Bericht des Vorstehers des Zuzugs mangelte
es bald an Kriegsvorrath, und die Eidgenossen waren
überhaupt nie stark in Belagerungen; meistens gescha-

hen sie langsam, und ohne Ziel» Und diese dauerte

schon 6 ganze Wochen, freylich ohne harte Gefechte,
da die Belagerten in ihren Ueberfällen, auch bey

Nacht, fertige Krieger und tapfern Widerstand fan-
den, den sie nicht aushielten. Unser Keller, der in
Schaffhansen war, blieb also nicht müßig, zog von
da aus, fiel auf den Schwarzwald, bis an den Ort,
wo der Feind sich verschanzt hatte, griff die Schanze

an, und gewann sie, foderte dann von dem Stift
St. Mafien zoo Gulden Brandschatzung, und zog
sich wieder nach Schaffhausen zurück. Dem Adel,
der sich verwunderte, daß den Eidgenossen so Vieles
gelang, sagte ein weiser, alter Befehlshaber in der

Stadt Waldshut: „Wäret ihr so treu, so redlich

und tapfer, wie die Eidgenossen für sich und gegen
einander sind, so würde es Euch auch gelingen Da
es um einen Sturm gegen Waldshut zu thun war,
und man die letzten Kräfte gegen den harten Wider-
stand versuchen wollte, erschienen die Räche des so

rühmlich bekannten Friedensstifters, Pfalzgrafen Lud-

wigs am Rhein, der Bischof von Basel, der Mark-

graf von Hochberg, die Gesandten von Base! und

von Nürnberg, und redeten zum Frieden mit vorläu-

figen Versicherungen eines Entgegengehens in Vielem.

Da entstand (so schrieben unsere Führer) ein brüder-

licher nicht unedler Streit unter den Eidgenossen.

Bern wollte nicht ausgezogen seyn um Geld, sondern
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Städte und Länder zu erobern, da man jetzt beträcht?

liche Entschädigung anbot. Allein man stellte ihm vor:
Es könnte leicht die Stadt noch mehr besetzt, und die

Kraft des Widerstandes größer werden. Dann habe

man in kurzer Zeit viel Land und Leute gewonnen
und viel Glück gehabt, u. s. f. Diese und andere

Vorstellungen vermochten, daß man allgemein sich

entschloß, den vorgetragenen Bedingen Gehör zu ge-
ben. Und so wurde nach getroffenen Unterhandlungen
der Friede von Waldshut beschlossen.

Im Eingange desselben sind die beyden Theile ge-

nannt: Herzog Sigmund von Oestreich, und die VIII
Stände der Eidgenossenschaft, mit Freyburg und So-
lothurn, Stadt St. Gallen und Appenzell. Dann
werden die Beeinträchtigungen so gegen einander zu

Mühlhausen, zu Schaffhausen und zu Waldshut ge-

schehen, angeführt; besonders was der Adel hie und

da Schädliches gethan habe. Darauf folgen die

Punkte.
1. „Der Herzog verspricht, die Klage und Fode-

2, rung des von Heudorf an Schaffhausen und an die

„von Fulach abzutragen und die Stadt und die von
„Fulach unklagbar zu machen; dann die letztem der

„Acht und Aberacht zu entlassen und dieBriefe darüber

»ohne ihren Kosten ihnen zuzustellen. Niemand soll so

„etwas wider Schaffhausen und die von Fulach un-

„ terfangen So wird die ganze Last des Heudorfs
anerkannt, und selbst abzutragen übernommen. Wer
zweifelt nun noch daran, aus wessen Trieb das Alles
geschah?

2. »Bezahlt der Herzog die igoo Gulden Rh., '
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die für den Bürgermeister am Stad erlegt worden,

„in angesetztem Ziele"» Bas ist des vorigen noch

mehr Beweis.

z. „Will der Herzog die Seinen à Mühlham
^sen bey ihren Freyheiten, Gewohnheiten, Jahrmarkt

„ten, Gewerben, feilem Kauf u. ft f. bleiben lassen»

^ Mögen sie den Herzog, und er die Stadt, wegen Ks?

„sten rckd Schaden, der Allsprache nicht erlassen,

k sollen sie das Recht brauchen vdr dem Markgrafen

j, Rudolph. Auch wolle der Herzog den Seinen nicht

^verbieten, die Märkte zu Mühlhausen zu gebrauchen".
Dieser Punkt betrifft nur die Stadt Mühlhansen, die

er die Seine nennt. Jin übrigen wird Alles bestäs

tigt, was sie von Freyheiten erhalten, da er ihre
Märkte und Gewerbe auch wieder frey macht, und

sie daran nicht mehr verhindern wolle.

4. „Herzog Sigmllnd bezahlt in Einem Termin

„ 10,000 Gulden Rh. Würde das Geld in der am

5z beraumten Zeit nicht bezahlt, so sollen Waldshm und

„die Angehörigen im Schwarzwald, weiln sie von

,5 den Eidgenossen, nach ausgelaufenem Ziel, ermähnt

A werden mit Boten oder Briefen, einen Monat nach

„der Mahnung die Ihrigen, und ihnen gehorsam seyn,

5, wie sie es dem Herzog zu seyn geschworen haben.

„ So versichert er such, darüber einen eigenen Brief
„zu geben, wenn die Bezahlung nicht erfolge^. Doch
hat auch diese Versicherung ihre Grade. Nach dem

verlosseuen Ziel fsdert mein die Angehörigen des Her-

zogs auf; aber erst einen Monat nach der Forderung

werden sie gehorsam» So ist nsch ein Mmm dem

Ziel Hinzugechan-
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5. „Will der Herzog bey dem Papst und.bey dem

„Kaiser Alles gut machen, was über die Eidgenossen

« Widriges verhäng! worden ; vom Papste den Bann,
„vom Kaiser die Acht". So wurde Alles beruhigt,
lind es scheint dem Herzog lernst mit dem Vermeiden
aller Neckereyen gewesen zu seyn.

6. „Was einzelne Städte oder Personen gegen

„einander anzusprechen hätten, darüber will Herzog

„Ludwig, der Pfalzgraf, einen gütlichen Tag setzen,

„daß dann Alles ausgetragen werde". Dieses ist
eine vortreffliche Anstalt, Alles zu beruhigen und außer

Klag zu setzen, was in dem Friedensvertrag nicht Alles
mit begriffen werden konnte, und doch zu erörtern nö-

thig war. Und nur der Name des Herzogs Ludwig
gab schon Muth und Hoffnung genug.

7. „Gefälle, so eidgenössische Klöster in Oestreich,

„oder Ocsireichische in der Schweiz zu beziehen haben,

„sollen richtig abgeführt werden". Gerechtigkeit ver-
bindet sich mit der religiösen Gesinnung, dieses trm
zu erstatten.

8. „Alles Ungute gegen einander bleibt abgethan,

„und hingegen freyes Zusammenwandeln geäufnet".
Dieses allein ist hinlänglich, die Gemüther in freund-
liche gefällige Stimmung zu bringen.

9. „Die Gefangenen sollen auf Urphede mit mä-

„ßigem Abtrag entlassen werden". Auch das ist
erwünschte Kraft des Friedens, daß ein jeder, billig
entlassen, wieder in seine Heimath zurückkehrt, der

vorher übel gehalten seyn konnte; vielleicht es auch

nicht war.
Das ist der Friede, den der Herzog bey Ehren
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«nd Würden, die eidgenössischen Gesandten bey den

Eiden, so sie ihren Obrigkeiten geschworen haben,
treulich zu halten versichern. Derselbe ist gegeben

Samstags nach St. Bartholomaus-Tag; gesiegelt

von dem Herzog, und mit dem Einsiegel der Städte
und Länder.

Die Versicherung der 10,000 Gulden Rh. noch

kräftiger zu machen, damit es nicht wie mit den 11,000
Gulden wegen Lauffenburg ergehe, gab der Herzog

Sigmund noch eine eigene Urkunde, darum er be-

zeugt: Es habe der Magistrat zu Waldshut und
die Vorgesetzten des Schwarzwalds auf seinen Befehl
geschworen, wenn um anberaumtes Ziel die Sum-
me der 10,000 Gulden nicht bezahlt wäre, und sie

von den Eidgenossen ermahnt würden, sie der Eiden,
so sie dem Hause Oestreich geschworen, entlassen, und

fürohin den Eidgenossen gehorsam seyn wollen. Der
Brief ist gegeben Samstags nach Barcholomäus, und

gesiegelt von dem Herzog. Dieses bezieht sich auf
Art. IV. des Friedens, und ist eine eigens ausgespro-

chene Pfandschaft der Summe, von den Angehörigen
des Herzogs ausgesprochen.

So verzagte der Herzog beynahe, die übrigen
Länder in der Nähe der Eidgenossen zu behalten, und
das gab ihm wenige Zeit hernach den schweren Ge-
danken ein, der jene zu den gewagtesten Kriegen brachte.

Damals gedachte Herzog Sigmund nicht, daß dies das

Ende aller Feindschaft mit den Eidgenossen seyn müßte,
wenn seine eignen Leute mit denselben gegen einen

Uebermüthigen streiken würden. So viel Unglaubliches
bringt die Zeit hervor.
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In diesem Jahr findet sich eine vortreffliche Verordn
mmg in den Abschieden über die Annahme fremder Bürs
ger und Lgndleute; da von dem schädlichen Einfluß,
besonders wenn sie reich und unruhig wfiren, man schon

genug und belehrende Beyspiele hatt?. Peswegen bis

Eidgenossen sich zu ewigen Zeiten entschließen sollten:

i. Keiye fremden Bürger oder Bürgerinnen, oder

Landleute anzunehmen, es wäre denn, daß sie jn einer

Stadt haushäblich sitzen wollten; doch sollte man sich

immer erfundigen, oh es fromme und redliche Leute seyen.

s. Auch besondere Personen in der Eidgenossen?

fchaft sollen sich feiner fremden Ansprache annehmen,
oder sie erkaufen, sondern sich dessen enthalten.

Z. Wenn solche angenommene Bürger wieder weg?

ziehen würden, so soll das Bürgerrecht abgethan seyn,

und man sich ihrer weiter nichts annehmen.

4. Soll man übereinkommen, den jetzt noch be?

stehenden und angenommenen Bürgern yder Bürgerin?
nen oder Landleuten jetzt anzusagen, daß man ihrer al?

sen Ansprachen sich nichts annehme.

5. Es soll auch den Bürgern oder Landleuten, die

in der Eidgenossenschaft sitzen, wenn ihnen neue Streite
vorfielen, oder vorgefallen wären, ehe sie mit Weib
und Gut in die Eidgenossenschaft gezogen, angezeigt

werden, daß man sich ihrer Sachen gar nicht anneh?

me. Zöge ein solcher in eine Stadt, oder auf das

Land, was ihm dann Neues vorfiele, darin wolle man

Hm helfen.

Das war ein Gutachten, den Obrigkeiten vorzule?

gen, und es wäre zu wünschen gewesen, man hätte

es angenommen, und wäre dabey verblieben; auch
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unsere Stadt hätte dabey gewonnen. Aber der Rei-

che. Angesehene, Beredte konnte unterweilen blenden

und einnehmen, daß man das nicht gewahr wurde,
oder werden wollte, was unter dem schönen Aeußern

verborgen war. Kaum fand sich ein Stand, der nicht
in diesem Falle begriffen war.

Abt Ulrich, der thätigste und schlaueste Abt von

St. Gatten, haue in dem Jahre das Glück, die

ganze Grafschaft Tockenburg von Herrn Petermann
von Raron käuflich an sein Stift zu bringen; damit

vermehrte er seine Land und Leute um ein Beträchtli-
cheö, und hiemit auch sein Ansehen und Macht. Aber
wie viel Mißvergnügen bereitete das nicht vielen Stän-
den, und auch der Stift selbst bis in die fernste Zu?

kunft zu! Der Abt mußte sich auch in einer Urkunde

wegen dem Landrecht mit Schwyz und Glarus gegen
die zwey Stände besonders entscheiden.

Um diese Zeit starb der Bischof Heinrich von He-

wen, Bischof zu Constanz, der bereitwilligste Frie-
densstifter, der schon den allen Herzog Friedrich mit
unserer Stadt zu verschiedenen Malen versöhnte; der

im Krieg mit den Eidgenossen nicht allemal glü elich,
aber doch treu und redlich sich verwandte; der in dem ^

Frieden mit Oestreich seine Bemühung nicht ohne

Frucht und unverdrossen leistete. Er behielt sich im--

mer noch eine andere gütliche Handlung vor, bey

deren beyde Theile sich verpflichten mußten zu erscheinen,

die aber nicht ihren gehörigen Fortgang hatte. Eine
gute vortreffliche Gesinnung war bey ihm mit viel
Klugheit und einnehmender Beredtsamkeit vereint.
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(1469.) Mit seinem würdigen Nachfolger mach-

ten die Eidgenossen von allen VIII Ständen ein Bund-
niß. Der Eingang beruft sich auf alte Treue, Liebe

und Freundschaft, so die Vorfahren gegen einander

getragen, und auf die schweren Zeiten und Läufe,
die man vorsehen könne.

1. » Sollte der Bischof mit seinen Städten, Schloss

^sern, Land und Leuten den Eidgenossen und ihren

x, Verbündeten keinen Schaden thun, noch Andere

„thun lassen; das sollen die Eidgenossen gegen den

„Bischof auch beobachten". Die Städte und Län-

der des Bischofs waren zum Theil den östreichischen

Städten nahe ; daß nie denen ein Unfall geschähe, war
den Eidgenossen erwünscht, und, daß sie das Gegen-
recht einräumten, ganz billig.

„Solle der Bischof die Stadt Kaiserstuhl,

„wo die Eidgenossen, so Baden beherrschten, die ho-

„hen Rechte hatten, denselben zu allen ihren Nöthen

„ aufthun, und sie dadurch und darein ziehen lassen,

„und ihnen freyen Kauf geben, darinn zu wohnen,

„und dadurch zu wandeln gestatten". Diese Stadt,
die den östreichischen Rheinstädlen nahe liegt, be-

durfte wohl einen eignen Artikel. Da konnte man

ihnen nahen, und ihnen Schaden thun.

I. „Die Eidgenossen sollen darinn seyn und da-

„durch ziehen, aber ohne Schaden des Bischofs; und

„wer ihn dringen wollte von seinen Städten, Schlöss

„fern, Land und Leuten, da sollen die Eidgenossen

„den Bischof schützen und schirmen, in des letztern

„Kosten, nach ihrem Vermögen". Hier wird dem

Bischof Hülfe zugesagt in seinen Kosten. Er giebt
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keine. Es war ihnen genug, von seinen Landen her

den Rücken frey zu wissen, und zum Gebrauch seine

Städte offen zu haben. Die Hülfe geschieht in des

Bischofs Kosten.

4. »Wenn jemand von des Bischofs Leuten einen

» Eidgenossen oder mehrere, von verschiedenen oder

„einem Ort schädigte, soll man den oder die Thäter

„unverzogen strafen. Die Eidgenossen verheißen auch

„ da das Gegenrecht ". Die Natur fodctte das schon ;

aber weil man viel von ihr abirrte, so!äßt man ihre

Vorschrift hier eintreten.

Z. „Die etwa gegen einander streitenden bischöfli-

»chen Diener oder Angehörigen gegen die Eidgenos-

„sen, und diese gegen jene, sollen das Gericht des

„Beklagten besuchen". Das auch die Natur gebie--

set, und alle Bündnisse enthalten.
K. „Bey den Streiten des Bischofs mit den

„Eidgenossen oder einem Ort, oder der Eidgenossen

„oder eines Orts gegen den Bischof, sollen auf Er-
„fodern inner 14 Tagen von jedem Theil zwey ge-

„wählte Richter zu Baden zusammen kommm; ehr?

„bare Männer, die sollten sprechen in der Minne,
„oder mit dem Rechten. Theilten sie sich in ihren

„ Sprüchen, so sollten sie bey ihren Eiden einen Ge?

„meinen Mann, aus des Bischofs oder der Stände
„Räthen, wählen, der schwört, die Sache mit den

„Vieren auszusprechen» Dabey soll es bleiben".
Dieser Rcchtsgang ist den Bündnissen allen gemäß,
die wir bis dahin durchgegangen haben.

7. » Der Bischof behält sich vor, die Geistlich?
„keic und seine geistlichen Gerichte; die Eidgenossen
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»ihre Freyheiten, Gewohnheiten und die ältern Bünds
»msse ". Was der Bischof vorbehält, ist natürlich;
und die Eidgenossen, sobald sie von andern Gerichten

hören, als von den ihrigen, behalten sie entweder

diese letztem selbst und die Freyheilen vor, vermittelst
deren sie keine andern erkennen.

Beyde Theile versprechen sich, der eine bey Fürst-

lichen, die andern bey guten Treuen, alles Vorstes
hende redlich zu halten. Gegeben Montags nach Licht-

meß, gesiegelt von dem Bischof und den Ständen.
Dieses Bündniß, das mit vieler Einfachheit, ohne

die Dehnung der gewohnten Urkunden abgefaßt ist,
hat mehr vom Bürgerrecht, als von Bündnissen.
Aber man sieht ihm an, daß man etwas Trübes auf
das Vaterland damals anrücken sah.

Die Geschichte sagt von einem Brande, der in
diesem Jahr zu Zürich vorgegangen, da 24 Häuser
in Gassen in Rauch aufgiengen. Dabey (was das

Unglück traurig vermehrte) geschah der bedauerliche

Fall des Ritters Heinrich Schwend, eines Mannes,
der so viel für das Vaterland gethan hatte, und un-

ter den Räthen der älteste, und von großem Ansetzn

war. Dieser, der sich nicht schonte, wo etwas zu

verordnen oder zu helfen war, hatte das Unglück, daß

ein Brett, so ans dem Fenster eines brennenden Hau-
fes herabgeworfen wurde, ihn traf und darnieder

schlug. Allgemein war das Bedauern über diesen

Verlust, der den Jammer des Brandes unendlich

vermehrte.

Da der Abt von St. Gallen die Grafschaft To-

ckenburg von Petermann von Raron erkauft und das
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Landrecht des Landes Tockenburg mit Schwyz und

Glarns anerkannt und bestätiget hatte, wurden die

beyden Stände Zürich und Luzern, die mit Schwyz und

Glarus ein Bürger - und Landrecht für das Stift St»
Gallen eingegangen hatten, ersucht, in Ansehung des

Landes Tockenburg (wenn schon auch die künftigen Best-

tzungcndes Stifts in dem Bürger- und Landrecht ein-

geschlossen wären, und die Stift auch einige Schlösser

in dem Land Tockenburg bisher besessen), jetzt dies

ganze Land, als neuen Erwerb, in das Bürger- und

Landrecht aufzunehmen, da die beyden Stände, Schwyz
und Glarus, es schon versichert hätten. Zürich und

Luzern hatten kein Bedenken, dies in einer eignen

Urkunde ebenfalls zu versichern. Dieses gab hernach
dem Stand Zürich das Recht, dem oft gedrängten

Land, und besonders den evangelischen Einwohnern
desselben, nachdem die große Religionsveränderung

vorgegangen, treue Hülfe zu leisten.

In eben dieser Rücksicht der schweren Zeiten und
ungewisser Ereignisse von Wichtigkeit, sowohl als nach

alter Treue, Liebe und Freundschaft (wieder freund-

liche Eingang lautet) machten Ulrich, Graf zu Wür-
temberg, und Eberhard, Graf zu ÄZürtemberg und

Mömpelgard, ein Verständniß (so war das Wort
schön ausgedacht) mit den VIII alten Orten auf 10
Jahre.

1. »Sollen die beyden Partheyen einander nicht
»bekriegen, weder sie von sich selbst, noch von je-

„mand anderswegen. Es soll auch kein Theil in sei-

»neu Landen des Andern Feinden keinen Aufenthalt
«gestatten noch Durchzug geben, und wo ein Feind
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,z wäre, denselben anzeigen, und, wo er sich befindet,

»ihn nach Erfordern angreifen und zu ihm richten".
Dieser Punkt schützet beyde Theile vor Angriff, ge-

stattet keinem Feinde Zutritt, und den verborgenen zie-

het er hervor. Dieses war schon viel erhalten in denen

Zeilen.

2. » Ein Theil läßt dem andern feilen Kauf zu-

»führen und Benöthigtes verabfolgen". Für die

Schweiz in Zeit der Noth sind Würtembergs Früchte

wahres Bedürfniß.

z. »Kämen die Grafen in der Zeit der Verstands

»niß zu Krieg, und fänden sie, daß sie der Eidge-
»nossen Hülfe bedürften, was denn, auf Erfodern,
»von den Eidgenossen geleistet wird, des sollen jene

»sich begnügen; und den Zuzügern geben die beyden

»Grafen Sold, wie man in der Zeit einig werden

„mag". Hier wird der Zuzug für die Grafen be-

stimmt, so viel die Eidgenossen verordnen. Sold ges

ben die Grafen, wie man es im Fall gut bes

findet. -

4. »So', wenn die Städte und Länder der Eid-
»genossen Krieg haben, und sie finden, daß sie bey--

»der Grafen oder nur eines leistender Hülfe nöthig

»hätten, das mögen sie anzeigen, und, was ihnen

» hernach gestellt wird, dessen sich begnügen ; auch

»soll von den Eidgenossen Sold gegeben werden, wie

»man es im Fall der Noth befindet". Das ist eine

ganz entsprechende Anstalt, wie die vorige war. Dem
Geber der Hülfe steht's im freyen Willen. Der Sold
bestimmt sich im Felde.
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K. „Im Streit der beyden Grafen, oder nmEinech
^ mit den Eidgenossen allen, oder verschiedenen; oder

„hinwieder der Eidgenossen insgesammt oder einiger,

„mit beyden Grafen oder nur Einem, kommt man

„zu Tagen nach Conftanz oder Ueberlingen, jeder

„Theil mit 2 Richtern. Diese 4 Männer schwören,

„die Sache in der Minne, oder mit dem Rechten

„auszusprechen; und was sie aussprechen, soll gehal-

„ten werden. Zerfielen sie aber, so soll der Theil der

^Zugesetzten, so das Recht aufgefodert, aus dem am

„dern Theil einen Gemeinen Mann nehmen, der sie

„schicklich dünkt; dieser soll schwören, einem Urtheile

„der Zugesetzten, so ihm das bessere dünkt, zuzufal-

„len, und welchem er zufällt, bey dem soll es blei-

„ben". Das Recht geht von dem gewohnten nicht

ab, außer das nur die Richter des Klagers den Ob-

mann aus den Rächen des Beklagten ausheben, da

es sonst alle Viere thun, oder der klagende Theil
selbst.

6. „Die Leute des einen oder andern Theils,
„welche Ansprachen an einander haben, sollen das

„Recht bey des Beklagten.Obrigkeit suchen, und

„beyde'Theile, bey dem, was gesprochen wird, sich

„beruhigen. Fremde Gerichte, geistliche und welk-

„liche, sollen ausgeschlossen seyn". Das ist derGang
der Natur.

7. „ Beyde Theile behalten sich vor: Den Papst,
„den Kaiser und Reich, und jeder seine ältern Bünd-
„uisse."

Die Grafen versprachen bey Würden und Ehren,
die Eidgenossen bey ihrer guten Treue, das hier
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Vorgeschriebene zu halten, die 10 Jahre aus. Ge-
geben Mittwochs vor Martini; gesiegelt von beyden

Grafen und den VIII Ständen. Dieses Verstand-
niß hat viel Aehnlichkeit mit dem vorigen Bündniß
mit dem Bischof von Constanz. Es war den Eidge-
nossen genug) den Rücken frey zu haben, und aus

diesen Ländern nicht nur keine Gefahr zu fürchten,
sondern noch im Fall der Noth Hülfe zu erhalten >

die auch, wo ich nicht irre, in den Burgundischett
Kriegen nicht abgieng^

(1470.) In diesem Jahr kommt der erste

Spruch vor, so die Gesandten der IV Schirmorte
zwischen dem unruhigen Abt Ulrich von St. Gallen
und der Stadt Weil im Thurgau, damals gütlich entt

schieden haben. Dies ist mir desto wichtiger, weil ich
den letzten Spruch von der Art mit den übrigen Ge-
sandten der IV Schirmorte mit ausgesprochen habe»

Damals, in der hohen Ferne der Jahre, war es um
die Wahl des Raths und um Austrag künftiger
Streite zu thun. Der Abt hatte verlangt: Bey den

Eiden, so er der Stadt Weil, und sie Ihm geleistet)

soll sie ihm die Besetzung des Raths überlassen, wis
biöhin Sitte gewesen sey, jedermann an seinen Rech-

reu unschädlich. Und was der Abt gegen die Stadt
zu streiten habe, wenn er dessen nicht entbehren könne/

und eben so, wenn die Stadt mit dem Abt Streit
habe, sollen diese Streite zu entscheiden den IV
Ständen zukommen. Gegeben am Freytag vor Sk.
Antonien. Gesiegelt von den vier Gesandten. Ab-
Jbcrg von Schwyz hatte kein Siegel, und hält sich
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ÄN das Siegel Heinrich Schwenden von Zürich»

Hierzu kommt des Abts und der Stadt Weil Siegel.
So viel hatte das Stift durch das Bürger- und

Landrecht gewonnen, daß in jedem Streit der Fürst
mit seinen Unterthanen (wie diese in denen, die sie

unter sich vor feinen Richterstühlen hätten) vor den

Gesandten der IV Stände, als Richtern, erscheinen

Müßte.
Der große Tschudi (den ich ungern vermisse, und

von dem ich mit Bedauern Abschied nehmen muß),
der den Jahren nach die wichtigsten Urkunden mit des

Geschichtschreibers starker Hand, die über die Ereig-
nisse selbst sich verbreitet, gesammelt hat, wenn er

schon nicht immer meiner Vaterstadt günstig zu seyn

scheint, und auch oft es nicht ist, sagt noch in den

letzten Blättern seiner vortrefflichen Geschichte, baß
der Bischof von Chur, die Stadt Chur, und der

ganze Gotteshaus-Bund hieher der Berge, mit Zü-
rich auf 26 Jahr ein Bürgerrecht eingegangen. Aber
die Urkunde selbst hat er nicht. In hiesigen Schriften
habe ich nichts darüber gefunden; und er zieht es selbst

nur als eine Sage an. Dennoch haue Zürich mit
den gleichen Stift und Stadt ältere dergleichen Ver-
bindungen eingegangen, aber in andern Zeiten und

Absichten.
Und nun schließe ich dieses Buch, und enthalt?

mich, etwas demselben einzuverleiben, das auf die

künftige Kriegeslasi einige Beziehung hätte, wenn es

schon eigentlich in das Jahr oder früher noch gehörte»

Ich fange dann die Erzählung des wichtigsten Kriegs,
der auf die Eidgenossen gewälzt worden, wieder mit
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dem Jahr, oder noch den früheren an. Alles nach

einander zu beschreiben. Das will ich noch als eine

Beobachtung anführen, daß die Eidgenossen, im Vors
schweben eines großen Ungewitters, das über sie erge-
hen möchte, nicht gefeyert haben, alles anzuwenden,
der Macht dieses Ungewitters alle Ableitungss und
Hülfsmittel entgegen zu setzen.' Denn in ihren vor»
gen Schlachten hatten sie nie so viel Völker von ans

dem Fürsien und Staaten als Mitkämpfer gehabt,
als in den Burgnndischen, die uns nun zu erzählen
bevorstehen.

i


	Hat die Geschichte von den letzten fünfzehn Jahren den treuen Bearbeiter ermüdet [...] [1450-1475]

